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1 ALLGEMEINES 

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

In der Gemeinde Ostrach soll aufgrund der anhaltenden und dringenden Nachfrage an 
Gewerbegrundstücken ein neues Gewerbegebiet entwickelt werden. Aktuell liegen der 
Gemeinde Ostrach konkrete Anfragen von Gewerbetrieben vor. Die Gewerbeflächen im 
interkommunalen Gewerbegebiet Königsegg sind bereits verkauft und daher nicht mehr 
verfügbar. Durch die unmittelbare Lage an der Heiligenberger Straße (L 280) ist das 
Gebiet bereits sehr gut angebunden. Das Gebiet soll von der Heiligenberger Straße er-
schlossen werden. Das bestehende Gewerbegebiet Weidenhalden nördlich der Heili-
genberger Straße wird in Richtung Norden und Südwesten erweitert, um einem dort be-
reits ansässigen Gewerbebetrieb weitere, dringend benötigte Entwicklungsspielräume 
zu schaffen. Dabei wird der rechtskräftige Bebauungsplan „GE Weidenhalden“ teilweise 
überlagert. Für eine geordnete städtebauliche Entwicklung ist die Aufstellung eines Be-
bauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften erforderlich, in dessen Rahmen die öffentli-
chen und privaten Interessen gerecht gegeneinander abzuwägen sind.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „GE Weidenhalden II“ sollen folgende Ziele 
verfolgt werden: 

▪ Schaffung von Erweiterungsmöglichkeiten insbesondere für bereits ortansässige Fir-
men und Betriebe  

▪ Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft sowie Erhaltung, Sicherung und  
Schaffung von Arbeitsplätzen 

▪ Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

▪ Sicherung einer geordneten, städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung 
ökologischer Aspekte 

▪ Ökonomische Erschließung durch Anschluss an bestehende Straßen 

▪ Festsetzung von gestalterischen Leitlinien für eine ortsbildgerechte Neubebauung 

▪ Sicherung einer angemessenen Eingrünung des Gebietes und Festsetzung von 
Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation der unvermeidbaren Eingriffe in Natur 
und Landschaft  

1.2 Lage des Planungsgebiets  

Das Plangebiet liegt am westlichen Rand des Hauptorts Ostrach und schließt unmittelbar 
an das bestehende Gewerbegebiet Weidenhalden an, bzw. überlagert dies teilweise. 
Südlich des Plangebiets verläuft die Heiligenberger Straße. Im Westen grenzen land-
wirtschaftliche Flächen sowie zwei Wohngebäude an. Nördlich liegt ein landwirtschaftli-
cher Betrieb. Im Osten befinden sich bestehende Gewerbebetriebe. Im Plangebiet liegen 
landwirtschaftlich genutzte Flächen, Flächen zur ökologischen Aufwertung sowie im Os-
ten ein öffentlicher Fahrweg auf Flst. Nr. 1481/1, der im Anschlussbereich an die Heili-
genberger Straße ausgebaut werden soll.  
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Abgrenzung räumlicher Geltungsbereich (ohne Maßstab) 
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1.3 Regionalplan 

Raumordnerische Ziele gemäß Regionalplan Bodensee-Oberschwaben in der aktuell 
gültigen Fassung (Satzungsbeschluss am 25.06.2021) sind nicht betroffen. Südöstlich 
des Plangebiets befindet sich in ca. 400 m Entfernung ein Vorranggebiet für Naturschutz 
und Landschaftspflege. Die Heiligenberger Straße, welche in einem Teilbereich inner-
halb des Plangebiets liegt, ist als Bestandsstraße für den regionalen Verkehr ausgewie-
sen. Östlich der Heiligenberger Straße verläuft außerdem eine Bahnstrecke.  

Im Rahmen der Regionalplanfortschreibung wurde innerhalb Ostrachs das 
interkommunale Gewerbegebiet Königsegg als Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe 
festgelegt. Der bis zur Regionalplanforschreibung ausgewiesene regional bedeutsame 
Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe entlang der Heiligenberger Straße ist somit ent-
fallen.  

Die Gewerbeflächen im interkommunalen Gewerbegebiet Königsegg sind bereits ver-
kauft und somit nicht mehr verfügbar. Eine Standorterweiterung im Gewerbegebiet Kö-
nigsegg kommt für die geplante Betriebserweiterung auch deshalb nicht in Frage, da es 
sich dabei um eine bestandsorientierte Entwicklung handelt und sich die benötigten Ent-
wicklungsmöglichkeiten in unmittelbarer räumlicher Nähe zum bestehenden Betriebsge-
lände befinden müssen. Zudem kann dadurch unnötiger Verkehr aufgrund zusätzlicher 
Fahrtwege vermieden werden. Bei Vorhandensein dieser beschriebenen räumlichen 
Nähe kann ein reibungsloser Betriebsablauf sichergestellt werden. Unter anderem stellt 
die Bestandserweiterung auch eine Voraussetzung für die zukünftige Erhaltung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen im Gemeindegebiet dar. Aus den genannten Gründen soll 
die betriebliche Erweiterung trotz des Wegfalls des Schwerpunkts für Industrie und Ge-
werbe im Regionalplan ermöglicht werden.  

 

Ausschnitt aus dem aktuell gültigen Regionalplan Bodensee-Oberschwaben (ohne Maßstab) 
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1.4 Flächennutzungsplan 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Ostrach ist das Plangebiet als 
landwirtschaftliche Fläche und Fläche für Naturschutzmaßnahmen dargestellt. Der Be-
bauungsplan ist somit nicht aus den rechtswirksamen Darstellungen des Flächennut-
zungsplans entwickelt. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren gemäß 
§ 8 (3) BauGB geändert.  

 

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan Ostrach von 2014 (ohne Maßstab; Plangebiet mit roter Umrandung)  
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1.5 Vorhandener Bebauungsplan 

Für den östlichen Teil des Plangebiets gilt der seit 21.01.2010 rechtskräftige Bebauungs-
plan „GE Weidenhalden“, der durch den vorliegenden Bebauungsplan überlagert wird. 
Im Westen des Plangebiets liegt kein Bebauungsplan vor; dort gilt noch § 35 BauGB. 
Um die städtebaulichen Zielsetzungen umsetzen zu können, ist daher die Aufstellung 
eines Bebauungsplans sowie die Überplanung des rechtskräftigen Bebauungsplans „GE 
Weidenhalden“ in Teilbereichen erforderlich.  

 

Rechtskräftiger Bebauungsplan „GE Weidenhalden“  
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Ausschnitt des rechtskräftigen Bebauungsplans „GE Weidenhalden“ mit Überlagerung durch den BPL „GE Weidenhalden 
II“ 

1.6 Planungsverfahren / Verfahrensablauf 

Der Bebauungsplan wird im zweistufigen Regelverfahren aufgestellt. Somit finden eine 
zweistufige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sowie eine Umweltprüfung statt. Zu 
Beginn des Verfahrens wird zeitgleich mit der Frühzeitigen Beteiligung von Öffentlichkeit 
und Behörden ein Scoping durchgeführt, um den Umfang und Detaillierungsgrad für die 
Umweltprüfung festzulegen sowie Grünordnungsplan und Umweltbericht zu erarbeiten.  

 

 

Verfahrensablauf 

18.03.2019 
 

 Der Gemeinderat fasst den Aufstellungsbeschluss für den Be-
bauungsplan „GE Weidenhalden II“ gem. § 2 (1) BauGB 
 

05.07.2021 
 

 Der Gemeinderat fasst den Aufstellungsbeschluss für den Be-
bauungsplan „GE Weidenhalden II“ gem. § 2 (1) BauGB für ei-
nen räumlich geänderten Geltungsbereich 
 

05.07.2021 
 

 Der Gemeinderat billigt den Vorentwurf des Bebauungsplans 
„GE Weidenhalden II“ und beschließt die Durchführung der 
Frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 
 

23.07.2021 bis 
06.09.2021 

 Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. 
§ 3 (1) BauGB 
 



Gemeinde Ostrach Stand: 21.11.2022 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 
„GE Weidenhalden II“  Fassung: Satzung 
 gem. § 10 (1) BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 8 von 17 

 
 

Anschreiben  
vom 15.07.2021 
mit Frist bis 
06.09.2021 
 

 Durchführung der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. 
§ 4 (1) BauGB 

23.05.2022 
 

 Der Gemeinderat billigt den Entwurf des Bebauungsplans „GE 
Weidenhalden II“ und beschließt die Durchführung der Offen-
lage gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
 

10.06.2022 bis 
18.07.2022 

 Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (2) BauGB 
 
 

Anschreiben  
vom 07.06.2022 
mit Frist bis 
18.07.2022 
 

 Durchführung der Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

21.11.2022  Der Gemeinderat behandelt die eingegangenen Stellungnah-
men und beschließt den Bebauungsplan und die zugehörigen 
örtlichen Bauvorschriften „GE Weidenhalden II“ gem. 
§ 10 (1) BauGB als jeweils eigenständige Satzung. 
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2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

2.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Bauflächen werden als Gewerbegebiet festgesetzt, um die aufgrund der anhalten-
den und dringenden Nachfrage an Gewerbegrundstücken erforderlichen Flächen bereit-
stellen zu können. Einschränkungen bei den Nutzungen im Gewerbegebiet gibt es hin-
sichtlich der Vergnügungsstätten, Werbeanlagen der Fremdwerbung, des Einzelhan-
dels, der Sportstätten sowie der Einrichtungen kultureller, kirchlicher, sozialer oder ge-
sundheitlicher Zwecke.  

Einzelhandel ist nicht zulässig, da die für die Gemeinde Ostrach wertvolle Gewerbege-
biete vor allem für produzierendes Gewerbe vorgehalten werden sollen bzw. für solche 
Nutzungen, die nicht in anderen Baugebieten untergebracht werden können. Der Aus-
schluss des Einzelhandels entspricht raumordnerischen Zielen und dient dem Schutz 
bestehender Strukturen des Zentrums der Gemeinde Ostrach. Zudem soll die Aufstel-
lung dieses Bebauungsplans der Erweiterung eines ansässigen Betriebs und nicht der 
Ansiedlung von neuen Nutzungen dienen.  

Werbeanlagen als eigenständige gewerbliche Nutzung, die als Außenwerbung der 
Fremdwerbung dienen, sind nicht zulässig, um einen „Wildwuchs“ an Fremdwerbung im 
Plangebiet zu verhindern.  

Sexshops, Bordelle, bordellartige Betriebe und Wettannahmestellen sind wegen ihres 
Trading-Down-Effektes nicht zulässig.  

Aufgrund der Randlage am Kernort und der schlechten Erreichbarkeit des Gebietes mit 
dem ÖPNV werden Sportstätten sowie Einrichtungen kultureller, kirchlicher, sozialer 
oder gesundheitlicher Zwecke ausgeschlossen. Zudem möchte die Gemeinde Ostrach 
exklusiv Flächen für rein gewerbliche Betriebe schaffen. Ferner werden Werbeanlagen 
der Fremdwerbung ausgeschlossen, um einen planerisch unerwünschten Wildwuchs an 
Werbung von nicht im Plangebiet ansässigen gewerblichen Betrieben zu unterbinden.  

Die Errichtung von Vergnügungsstätten wurde ausgeschlossen, um negative soziale 
Folgewirkungen zu vermeiden. Abhängig von der Art der Vergnügungsstätten und deren 
Dichte müsste mit einer Niveauabsenkung des Gebiets gerechnet werden. Eine explizite 
Vergnügungsstättenkonzeption liegt in der Gemeinde Ostrach nicht vor. Dies bedeutet, 
dass Vergnügungsstätten überall dort zulässig sind, wo sie nicht ausdrücklich durch Be-
bauungspläne ausgeschlossen wurden. Da durch Vergnügungsstätten häufig eine hö-
here Rendite erzielt werden kann als mit klassischen Gewerbe- oder Handwerksbetrie-
ben, könnte es ohne den Ausschluss von Vergnügungsstätten zu einer ungewünschten 
Konkurrenz kommen, die im Extremfall zur Folge hätte, dass ein bestehender Gewerbe- 
oder Handwerksbetrieb seine Entwicklungsabsichten nicht in diesem Gebiet umsetzen 
könnte. Da das Halten von bestehenden Betrieben, auch im Hinblick auf die Versor-
gungssituation mit Dienstleistern vor Ort, einen hohen Stellenwert im Rahmen der ge-
meindlichen Entwicklung hat, wurden Vergnügungsstätten ausgeschlossen. 

Die Begründung der festgesetzten Emissionskontingentierung sowie der Zusatzkontin-
gente erfolgt unter untenstehender Ziffer 5.1.  

 

 

2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Grundflächenzahl und die 
Höhe baulicher Anlagen (Gebäudehöhe).  
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Höhe baulicher Anlagen (Gebäudehöhe) 

Das Maß der baulichen Nutzung wird neben der GRZ auch durch die festgesetzte maxi-
male Gebäudehöhe geregelt. Dabei ist zu beachten, dass das Gelände von Osten nach 
Westen eine Höhendifferenz von bis zu ca. 10 m aufweist. Der außerhalb des Geltungs-
bereichs liegende bestehende Gewerbebetrieb passt sich bereits der bewegten Topo-
grafie an und hat die Gewerbegebäude bereits in das bestehende Gelände integriert. 
Diese Situation sowie die Festsetzung der Gebäudehöhe mit maximal 14 m im rechts-
kräftigen Bebauungsplan „GE Weidenhalden“ werden im vorliegenden Bebauungsplan 
berücksichtigt und dem folgend die die maximal zulässige Gebäudehöhe auf 14 m über 
der realisierten Erdgeschossfußbodenhöhe festgesetzt.  

Zur Klarstellung und zum Anreiz Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren zu errich-
ten, wurde die Festsetzung aufgenommen, dass Anlagen die der solaren Energie-ge-
winnung dienen, die maximal festgesetzte Gebäudehöhe überschreiten dürfen und auf 
allen Dächern uneingeschränkt zulässig sind. Auch die Anlage von technischen Aufbau-
ten auf den Dächern ist zulässig, und darf die festgesetzte Gebäudehöhe um maximal 3 
m überschreiten, um Spielräume für gebäudetechnisch erforderliche Anlagen auf Dach-
flächen zu gewährleisten.  

Grundflächen- und Geschossflächenzahl 

Unter der Berücksichtigung eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden wurde im 
Plangebiet die Grundflächenzahl (GRZ) auf 0,8 festgesetzt, was dem Orientierungswert 
der GRZ nach § 17 (1) BauNVO für Gewerbegebiet entspricht. Dies ermöglicht eine ho-
mogene ökonomische Ausnutzung der vorhandenen Gewerbeflächen. Eine Geschoss-
flächenzahl wurde im Bebauungsplan nicht festgesetzt. Insofern gilt für die Geschoss-
flächenzahl der Orientierungswert nach § 17 (1) BauNVO von 2,4.  

Überschreitung der GRZ 

Darüber hinaus kann gemäß § 19 (4) BauNVO die GRZ im Gewerbegebiet bis zu einem 
Wert von 1,0 durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen, La-
ger- und Hofflächen überschritten werden. Dies soll dem Gewerbebetreibenden über 
den derzeitigen baulichen Bestand hinaus ein größtmögliches Maß an Entwicklungs-
spielraum auf dem bereits bebauten Firmengelände bauplanungsrechtlich ermöglichen.  

Gemäß § 19 (4) Satz 3 Nr. 1 BauNVO kann von der Einhaltung der Grenzen nach 
§ 19 (4) Satz 2 bei Überschreitungen mit geringfügigen Auswirkungen auf die natürlichen 
Funktionen des Bodens abgesehen werden. Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein 
Gelände, welches überwiegend bereits von der ansässigen Firma, welche sich nun bau-
lich erweitern möchte, genutzt wird. Die Überschreitung der GRZ bis 1,0 erscheint hin-
sichtlich der Auswirkungen auf die natürlichen Funktionen des Bodens verträglich. Im 
vorliegenden Fall wird im Geltungsbereich eine private Grünfläche als Ausgleichsfläche 
sowie eine Randeingrünung zur Heiligenberger Straße hin festgesetzt. Entsprechen wird 
ein großer Teil des Plangebiets nicht versiegelt und die natürlichen Funktionen des Bo-
dens in diesen Bereichen geschützt. Die Versieglung wird in dem festgesetzten Gewer-
begebiet konzentriert, wobei gleichzeitig die beschriebenen Grünbereiche freigehalten 
werden. Durch die Erweiterung des Gewerbegebiets im Bestand kann die Flächeninan-
spruchnahme durch Neuentwicklung eines Gewerbegebiets im Außenbereich vermie-
den werden.  

Grundsätzlich ist das Maß der Versieglung auf das unbedingt Nötigste zu reduzieren. 
Entsprechend wurden im Bebauungsplan Festsetzungen dazu getroffen, dass be-
stimmte Flächen wasserdurchlässig anzulegen sind (siehe 2.10). Auf diese Weise sollen 
die Auswirkungen auf die natürlichen Funktionen des Bodens möglichst gering gehalten 
werden.  
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Nach § 19 (4) Satz 3 Nr. 2 ist eine Bedingung für die Überschreitung der Grenzen der 
GRZ, dass die Einhaltung der Grenzen zu einer wesentlichen Erschwerung der zweck-
entsprechenden Grundstücksnutzung führen würde. Im vorliegenden Fall ist diese Be-
dingung erfüllt. Für die zweckdienliche gewerbliche Nutzung am Standort ist im Zusam-
menhang mit der geplanten Betriebserweiterung eine Flächeninanspruchnahme der ge-
samten ausgewiesenen Gewerbefläche durch Lagerflächen, Nebenanlagen, Stellplät-
zen etc. erforderlich. Auf diese Weise können die Voraussetzungen für ein reibungslosen 
Betriebsablauf geschaffen werden.  

2.3 Bauweise / Überbaubare Grundstücksflächen 

Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, in der zwar wie in der offenen Bau-
weise ein Grenzabstand einzuhalten ist, die Baukörper jedoch auch länger als 50 m sein 
dürfen. Dies ist erforderlich, um auch größere Hallengebäude, wie in Gewerbegebieten 
üblich, zuzulassen.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) wurden durch Baugrenzen so fest-
gesetzt, dass eine effiziente, flächensparende Ausnutzung der Gewerbegrundstücke 
möglich ist, die den Gewerbetreibenden noch Spielräume in der Detailplanung offen 
lässt. Zudem schließen die Baugrenzen direkt an die Flächen und Gebäude des beste-
henden Gewerbebetriebs auf Flst. Nr. 876 an, um eine räumlich durchgängige bauliche 
Entwicklung des Betriebs in Richtung Westen und Norden zu ermöglichen.  

2.4 Garagen, Carports und Stellplätze / Nebenanlagen 

Um die bestehenden öffentlichen Straßen nicht mit parkenden Autos zu belasten, sind 
die erforderlichen Stellplätze grundsätzlich auf dem Grundstück unterzubringen. Aus die-
sem Grund werden entsprechende Festsetzungen zu Garagen, Carports und Stellplät-
zen getroffen. Garagen, Carports und hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanla-
gen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen zulässig. Die Baufenster sind im Zusammenhang mit Garagen und Carports so 
dimensioniert, dass die Bauherren ausreichend Flexibilität bei der Anordnung von Gara-
gen und Carports haben. Offene KFZ- und Fahrrad-Stellplätze, hochbaulich nicht in Er-
scheinung tretende Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sowie Nebenanlagen 
im Sinne des § 14 (2) BauNVO sind im gesamten Gewerbegebiet auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, da diese nicht hochbaulich in Erscheinung 
treten und nicht von angrenzendem Privatgrund einsehbar sind.  

Offene PKW-Stellplätze müssen von der öffentlichen Verkehrsfläche einen Abstand von 
mindestens 0,5 m einhalten, um zu verhindern, dass auf den Stellplätzen parkende PKW 
die Straßenflucht dominieren. Dies gilt ebenfalls für hochbaulich in Erscheinung tretende 
Nebenanlagen. Dadurch, dass verhindert wird, dass die hochbaulich in Erscheinung tre-
tenden Nebenanlagen und Stellplätze direkt an die öffentliche Verkehrsfläche anschlie-
ßen, soll zudem ein ansprechendes Straßenbild gewährleistet werden.  

2.5 Von der Bebauung freizuhaltende Flächen 

Da zwischen der L 280 (Heiligenberger Straße) und der Bebauung des geplanten Ge-
werbegebiets gem. Landesstraßengesetz (§ 22 LStrG BaWü) ein Mindestabstand von 
20 m einzuhalten ist, sind auf der dementsprechend gekennzeichneten Fläche Garagen, 
Carports und Stellplätze im Sinne des § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 BauNVO nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Straßenbauverwaltung zulässig. 
Aufgrund des Anbauverbots nach § 22 LStrG BaWü bedürfen auch Anlagen, welche 
gemäß LBO genehmigungsfrei sind, der Genehmigung der Straßenbauverwaltung.  
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2.6 Verkehrsflächen / Verkehrserschließung 

Die öffentlichen Verkehrsflächen werden für die bestehende Heiligenberger Straße so-
wie für die Zufahrt ins Gewerbegebiet über das Flurstück Nr. 1481/1 festgesetzt. Die 
öffentliche Verkehrserschließung des Plangebiets ist damit gesichert. Die verkehrliche 
Neuordnung im Südosten des Plangebiets wurde auf Basis einer Entwurfsplanung des 
Ingenieurbüros Langenbach konzipiert. Es ist eine neue Linksabbiegerspur auf der Hei-
ligenberger Straße geplant. Im Bereich der Grünflächen sind Bereiche ohne Ein- und 
Ausfahrt festgesetzt, um im Sinne der Verkehrssicherheit sicherzustellen, dass der Ver-
kehr nicht über die Heiligenberger Straße in das Gebiet zufährt.   

2.7 Grünflächen 

Die privaten und öffentlichen Grünflächen entlang der Heiligenberger Straße wurden un-
ter Berücksichtigung der verkehrlichen Neuordnung der Zufahrt ins Gewerbegebiet und 
der eigentumsrechtlichen Situation festgesetzt, um eine Eingrünung des Plangebiets zu 
ermöglichen und die bestehende Baumallee entlang der Heiligenberger Straße zu be-
rücksichtigen.  

2.8 Flächen für die Wasserwirtschaft 

Die im Plan eingezeichnete Fläche für die Wasserwirtschaft dient als Versickerungs-
mulde. Deshalb ist die Versickerung zu gewährleisten.  

2.9 Leitungsrecht  

In dem durch Planeintrag gekennzeichneten Bereich ist ein Leitungsrecht zugunsten der 
Gemeinde eingetragen. Hier befindet sich ein Regenwasserkanal der Gemeinde Ost-
rach. Der Bereich ist von hochbaulichen Anlagen sowie von tiefwurzelnden Bäumen und 
Sträuchern freizuhalten, um die Zugänglichkeit der Fläche ist zu gewährleisten. 

2.10 Ökologische Festsetzungen 

Um den Versiegelungsgrad auf den Grundstücken möglichst gering zu halten, müssen 
Nebenwege, PKW-Stellplätze und unbelastete Lagerflächen unter Verwendung offenpo-
riger Belege versickerungsfähig angelegt werden. Dadurch soll der Eingriff in den Bo-
denwasserhaushalt durch Teilversickerung von gering belasteten Niederschlagswasser 
minimiert werden. Gleichzeitig soll das Grundwasser vor Schadstoffeintrag geschützt 
werden. Deshalb ist die Versickerung auf Flächen, auf denen mit wassergefährdenden 
Stoffen umgegangen wird sowie auf LKW-Stellplätzen, zu unterbinden.  

Um den Boden vor Verschmutzung mit Kupfer-, Zink oder Bleiionen zu schützen, ist die 
Dacheindeckung mit ebendiesen Metallen nur dann zulässig, wenn diese beschichtet 
oder ihn ähnlicher Weise behandelt sind, sodass eine Kontamination des Bodens aus-
geschlossen werden kann.  

Die Festsetzungen zu Baumpflanzungen und -erhaltungen sowie die weiteren grünord-
nerischen Maßnahmen dienen insbesondere der Minimierung und Kompensation von 
Eingriffen in Natur und Landschaft sowie zur gestalterischen Ordnung und Durchgrü-
nung des Plangebiets. Eine Pflanzliste ist im Anhang der Bebauungsvorschriften als 
Empfehlung beigefügt. Die festgesetzten Baumpflanzungen und Baumerhaltungen be-
rücksichtigen ferner die bestehende Baumallee entlang der Heiligenberger Straße, die 
größtenteils erhalten werden soll. Bäume der Allee, die im Zuge der verkehrlichen Neu-
ordnung der Heiligenberger Straße abgängig sein werden, sollen dementsprechend neu-
gepflanzt werden. Am Rand des Plangebiets befinden sich Bäume, deren Stämme au-
ßerhalb, deren Wurzelräume und Baumkronen jedoch z.T. innerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans liegen. Auch diese Bäume sind zu erhalten und zu schützen, 
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bzw. bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Durch die Anpflanzungen und der Baumer-
haltung sollen Nahrungs-, Brut- und Rückzugshabitate geschaffen sowie der Lebens-
raum- und Vernetzungsfunktion für Tiere gestärkt werden. Außerdem wirken sich diese 
Maßnahmen durch Transpiration, Schadstoff- und Staubfilterung bioklimatisch ausglei-
chend aus. Zudem dienen die Bäume als wertvolle Schattenspender.  

Auf der privaten Grünfläche im Westen des Plangebiets ist eine Fettwiese anzulegen 
und durch extensive Bewirtschaftung zu pflegen. Dadurch sollen Nahrungshabitate und 
höherwertige Biotoptypen geschaffen werden. Außerdem dient die Fettwiese als Frisch-
luftentstehungsfläche, was sich positiv auf die klimatische Situation im Gemeindegebiet 
auswirkt.  

2.11 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) wird in Abhängigkeit des bestehenden Gelände-
verlaufs für unterschiedliche Bereiche des Baufensters mit verschiedenen Werten fest-
gesetzt. Im Westen des Plangebiets wird die EFH auf 626,20 m. ü. NN entsprechend der 
EFH des nordöstlich außerhalb des Plangebiets gelegenen gewerblichen genutzten Ge-
bäudes festgesetzt, damit eine einheitliche Höhenentwicklung der Gewerbebauten bei 
einer Entwicklung des Gewerbegebiets in Richtung Westen sichergestellt werden kann. 
Im Osten wird die EFH auf 624,5 m. ü. NN festgesetzt, um den bestehenden Gelände-
verlauf und eine bauliche Integration der zulässigen Gewerbebauten in das Bestands-
gelände zu ermöglichen. Von den in der Planzeichnung festgesetzten Erdgeschossfuß-
bodenhöhen darf nach unten und oben um max. +/- 0,50 m abgewichen werden, um den 
Gewerbetreiben bei nachfolgenden Detailplanungen noch Spielräume offen zu lassen.  
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3 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

3.1 Dach- und Fassadengestaltung 
Die Vorgaben zur Dach- und Fassadengestaltung wurden sehr flexibel gehalten, um den 
Bedürfnissen der unterschiedlichen Gewerbetreibenden gerecht zu werden.  

Um unangenehme Blendwirkungen und die damit verbundenen Beeinträchtigungen der 
Nachbarschaft zu vermeiden, sind Wellfaserzement, Dachpappe und glänzende oder 
reflektierende Materialien sind im gesamten Gebiet nicht zulässig. Ausgenommen hier-
von sind Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen, um den Belangen einer 
ökologisch nachhaltigen und klimafreundlichen Energiegewinnung Sorge zu tragen, so-
wie Fensterflächen.  

Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen, (Photovoltaik, Solartherme) sind 
ausschließlich auf Dachflächen und an Fassaden sowie an Garagen, Carports und Ne-
bengebäuden und über Stellplätzen zulässig, so dass ein planerisch nicht erwünschter 
Wildwuchs solcher Anlagen auf den Freiflächen der Privatgrundstücke ausgeschlossen 
wird. 

3.2 Werbeanlagen 

Aufgrund der attraktiven und gut einsehbaren Lage ist eine Einschränkung der Werbe-
anlagen notwendig, um einen übermäßigen „Werbe-Wildwuchs“ zu verhindern. Untypi-
sche und überdimensionierte Werbeanlagen sollen verhindert werden. Es wird festge-
legt, dass Werbeanlagen nur bis zu einer Länge von 2/3 der entsprechenden Gebäude-
länge zulässig sind und die Traufhöhe des Gebäudes nicht überragen dürfen. Weiterhin 
wurde die Größe der Werbeanlage abhängig von der Fassadenfläche begrenzt.  

Freistehende Werbeanlagen sind nur bis zu einer Höhe von 10,0 m über Gelände zu-
lässig und dürfen hinsichtlich der Fläche nicht größer als 10,26 m² (übliches Euro-For-
mat, 3,80 m x 2,70 m) sein, damit freistehende Werbeanlagen sich den Hauptgebäuden 
baulich unterordnen und nicht das hochbauliche Erscheinungsbild des Gewerbegebiets 
dominieren.  

Werbeanlagen mit Leuchtfarben (z. B. Neonfarben, fluoreszierende Farben, UV-Farben 
oder Schwarzlicht) sowie Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem 
Licht und Booster (z. B. Lichtwerbung am Himmel) sind ausgeschlossen, um gestalte-
risch aufdringliche Werbung am Ortsrand und mit Blick auf die Fauna zu vermeiden.  

Werbeanlagen sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu-
lässig, um Werbung am Rand des Plangebiets auszuschließen und möglichst in räumli-
cher Nähe zu den Hauptgebäuden zu errichten.  

3.3 Grundstücksgestaltung 

Wegen des ländlichen Charakters des Plangebiets und der Lage am Ortsrand wurde 
bestimmt, dass die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke, die nicht als Arbeits- 
und Lagerflächen dienen, zu begrünen oder gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten 
sind, damit in diesen Bereichen, (im Falle der nicht Ausnutzung der zulässigen GRZ II 
von 1,0) eine Mindestbegrünung gewährleistet ist. Die Begrünung dient als wirksame 
Maßnahme zur Schaffung von Lebens- und Nahrungshabitaten für Vögel und Insekten, 
zur Durch- und Eingrünung des Baugebietes und hat auch eine kühlende Wirkung durch 
Transpiration auf Grünflächen.  

Außerhalb von Gebäuden befindliche Standorte von Müllbehältern sowie Lager- und Ab-
fallplätze sind aus gestalterischen Gründen dauerhaft gegenüber dem öffentlichen Stra-
ßenraum abzuschirmen. Zudem sind sie gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen, 
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um Geruchsbelästigungen zu vermeiden. Durch Umpflanzung kann ein Beitrag zur 
Durchgrünung und optischen Aufwertung des Plangebietes geleistet werden. 

3.4 Einfriedungen 

Die Verwendung von Stacheldraht ist nicht zulässig. Dadurch soll die Verletzungsgefahr 
von Menschen durch spitze und stachelige Materialien minimiert werden.  

Im Bereich der Sichtdreiecke wird die Höhe aus Gründen der Verkehrssicherheit auf 
0,80 m begrenzt. 

4 UMWELTBERICHT 

Parallel zur Bebauungsplanaufstellung wird durch das Büro365° in Überlingen eine Um-
weltprüfung durchgeführt und in einem Umweltbericht dokumentiert. Der Bericht liefert 
mit der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung eine Grundlage zur landschaftsplanerischen 
Beurteilung und Bewertung der zu erwartenden Eingriffe und somit wichtiges Abwä-
gungsmaterial. Neben der Darstellung der Bestandssituation und der Prognose über die 
Auswirkungen auf den Umweltzustand bei Durchführung der Planung enthält dieser 
auch die Inhalte des Grünordnungsplans sowie weitere Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verminderung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen der Umwelt. Der Umweltbe-
richt bildet einen gesonderten Bestandteil der Begründung. Die darin vorgeschlagenen 
grünordnerischen und landschaftsplanerischen Maßnahmen sowie weitere umweltrele-
vante Maßnahmen werden vollständig in den Festsetzungs- bzw. Hinweiskatalog des 
Bebauungsplans integriert. Die Umweltprüfung wird durch eine artenschutzrechtliche 
Prüfung ergänzt, um die Belange des Artenschutzes in der Planung zu berücksichtigen. 

5 IMMISSIONSSCHUTZ 

5.1 Lärm  

Um einer Konfliktsituation zwischen Wohnen und Gewerbe bereits im Vorfeld vorzubeu-
gen und die Entwicklung des Gewerbegebiets aus schalltechnischen Gesichtspunkten 
zu steuern und zu gliedern, steht im Bebauungsplanverfahren das Instrument der Ge-
räuschkontingentierung zur Verfügung. Bei der Geräuschkontingentierung wird die ma-
ximal mögliche Schallabstrahlung der Flächen innerhalb des Plangebietes festgesetzt 
(„Emissionskontingente“). Die Emissionskontingente werden so bestimmt, dass die 
schalltechnischen Anforderungen an der benachbarten schutzbedürftigen Bebauung er-
füllt werden. Die Geräuschkontingente stellen gewissermaßen eine „Hilfsgröße“ dar, mit 
welcher der maximal zulässige Pegel von einzelnen Flächen innerhalb des Plangebietes 
an der nächstgelegenen schutzbedürftigen Bebauung ermittelt werden kann. Anhand 
von sogenannten Zusatzkontingenten können die Emissionen erhöht werden. In eine 
bestimmte Richtung (Sektor) dürfen dann mehr Geräusche abgestrahlt werden. Entspre-
chend der aktuellen Planung wurde das Bebauungsplangebiet in insgesamt 3 Teilflä-
chen aufgeteilt. Zusätzlich wurde in den Berechnungen das Gewerbegebiet innerhalb 
des Bebauungsplangebietes „GE 2. Erweiterung Heiligenberger Straße“ berücksichtigt. 
Für die jeweiligen Teilflächen wurden Geräuschkontingente auf der Basis der DIN 45691 
berechnet. Als Beurteilungsgrundlage wurden die Orientierungswerte der DIN 18005, 
und die Immissionsrichtwerte der TA Lärm entsprechend der jeweiligen Gebietskatego-
rie herangezogen. Für die zu kontingentierenden Flächen wurde die maximal mögliche 
Schallabstrahlung ermittelt, die – unter pauschaler Berücksichtigung der Vorbelastung – 
abgestrahlt werden darf (Planwerte). Es wurden zudem richtungsabhängige (immission-
sortbezogene) Zusatzkontingente bestimmt. Mit den ermittelten Geräuschkontingenten 
werden die zulässigen Planwerte überall eingehalten. Die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm bzw. die Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 18005 werden eingehalten. 
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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festset-
zungen und örtliche Bauvorschriften: 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 
674)  

▪ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786); zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 
(BGBl. I S. 1802) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 
358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2019 
(GBl. S. 313) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

Gewerbegebiet (GE) (§ 8 BauNVO) 

1.1.1 Von den nach § 8 (2) BauNVO zulässigen Gewerbebetrieben aller Art sind folgende 
bestimmte Arten nicht zulässig:  

• Einzelhandelsbetriebe 

• Werbeanlagen als eigenständige gewerbliche Nutzung, die als Außenwer-
bung der Fremdwerbung dienen 

• Sexshops, Bordelle und bordellartige Betriebe  

1.1.2 Die gemäß § 8 (2) Nr. 4 BauNVO genannten Anlagen für sportliche Zwecke sind 
nicht zulässig.  

1.1.3 Die in § 8 (3) Nrn. 2 und 3 BauNVO vorgesehenen Ausnahmen (Anlagen für kirchli-
che, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten) sind 
nicht zulässig. 

1.1.4 Nach § 1 (4) Satz 1 Nr. 2 BauNVO wird das Bebauungsplangebiet in Flächen mit 
unterschiedlichen zulässigen Nutzungen gegliedert: 

Im Gewerbegebiet sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräu-
sche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach 
DIN 45691 weder tags (6.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) über-
schreiten.  
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Teilflächen Emissionskontingente 
LEK  

Anlagenbezogener Schall-
leistungspegel LWA je Fläche 

dB(A)/m2 dB(A) 

 Tags nachts tags nachts 

TF 1 56 41 96,8 81,8 

TF 2 60 41 101,1 82,1 

TF 3 62 39 90,0 67,0 

Tabelle - Emissionskontingente LEK 
 

Die Lage der Kontingentierungsflächen TF 1 bis TF 3 sind sowohl der Planzeich-
nung als auch der nachstehenden Abbildung zu entnehmen.  

 

Abbildung - Lage der Kontingentierungsflächen 

 

 

 

 

 

 

 

TF 2 

TF 1 
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Innerhalb der Richtungssektoren A bis E erhöhen sich die Emissionskontingente 
LEK um folgende Zusatzkontingente: 

Sektor 

 

Winkel**) EK,zus,T*) 

dB(A) 

EK,zus,N*) 

dB(A) Anfang° Ende° 

A > 50 230 12 10 

B > 230 320 1 0 

C > 320 0 1 1 

D > 0 16 0 0 

E > 16 50 7 5 

Tabelle – Zusatzkontingente für den jeweiligen Sektor 
*) EK,zus,T: Zusatzemissionskontingent tags; EK,zus,N: Zusatzemissionskontingent 
nachts  

**) ausgehend von folgendem Winkelsystem: 0° - senkrecht; 90° - waagerecht 

Die Lage der Richtungssektoren für Zusatzkontingente sind der Planzeichnung zu 
entnehmen.  

Referenzpunkt der Sektoren im UTM-Koordinatensystem: 

Rechtwert = 32527650,0 / Hochwert = 5309925,0 

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt in Bau- und 
Genehmigungsverfahren nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Glei-
chungen (6) und (7) für Immissionsorte j im Richtungssektor k LEk,i durch LEK,i + 
LEK,zus.k zu ersetzen ist. Einem Vorhaben können auch mehrere Teilflächen oder 
Teile von Teilflächen zuzuordnen sein. Die Summation erfolgt über die Immissions-
kontingente aller dieser Teilflächen und Teile von Teilflächen (Summation). 

Einzelne Vorhaben sind auch dann zulässig, wenn der Beurteilungspegel Li,j den Im-
missionsrichtwert um mindestens 15 dB(A) unterschreitet. 

Für die Einwirkungsorte und schutzbedürftige Nutzungen innerhalb des Bebauungs-
plangebietes sowie für die angrenzenden Gewerbegebiete gelten die Anforderungen 
der TA Lärm entsprechend der festgelegten Gebietsausweisung.  

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

1.2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) 

1.2.1.1 Die maximale Gebäudehöhe (GH) der Hauptgebäude ist dem Planeintrag zu entneh-
men. Als unterer Bezugspunkt der maximalen Gebäudehöhe gilt die realisierte Erd-
geschossfußbodenhöhe (EFH) bezogen auf Oberkante Rohfußboden.  

1.2.1.2 Als oberer Bezugspunkt der Gebäudehöhe gilt der höchste Punkt der Dachfläche.  

1.2.1.3 Die maximal zulässige Gebäudehöhe der Hauptgebäude darf durch technisch be-
dingte Aufbauten / Anlagen sowie Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen 
(Photovoltaik, Solartherme), um maximal 3,0 m überschritten werden.  

1.2.2 Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO) 

1.2.2.1 Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) ist der Nutzungsschablone in der Plan-
zeichnung zu entnehmen. 
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1.2.2.2 In den Gewerbegebieten darf die zulässige Grundfläche durch Garagen und Stell-
plätze mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen, Lagerflächen und Hofflächen im Sinne 
des § 14 BauNVO überschritten werden bis zu einer GRZ von 1,0. 

1.3 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Es wird eine abweichende Bauweise (a) festgesetzt. Es gelten die Vorschriften der 
offenen Bauweise, wobei Gebäudelängen von über 50 m zulässig sind.  

1.4 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die Bau-
grenzen im zeichnerischen Teil. 

1.5 Garagen, Carports und Stellplätze / Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, §§ 12 
und 14 BauNVO)  

1.5.1 Garagen, Carports und hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 (1) BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig. Ausgenommen davon sind Anlagen, die der solaren Energiegewin-
nung dienen.  

1.5.2 Offene KFZ- (auch unter Anlagen zur solaren Energiegewinnung) und Fahrrad-Stell-
plätze, hochbaulich nicht in Erscheinung tretende Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 (1) BauNVO sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 (2) BauNVO sind im ge-
samten Gewerbegebiet auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zuläs-
sig.  

1.5.3 Stellplätze müssen einen Abstand von mindestens 0,5 m zur öffentlichen Verkehrs-
fläche einhalten.  

1.5.4 Hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen (z.B. Anlagen, die der solaren 
Energiegewinnung dienen) müssen mit ihrer äußersten Gebäudekante von der öf-
fentlichen Verkehrsfläche einen Mindestabstand von 0,5 m einhalten. 

1.6 Von Bebauung freizuhaltende Flächen (§ 9 (1) Nr. 10 BauGB) 

1.6.1 Auf der gemäß Planzeichnung festgesetzten Fläche, welche von Bebauung auf-
grund des Anbauverbots zur L 280 freizuhalten ist, sind jegliche Stellplätze im Sinne 
des § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO nur mit aus-
drücklicher Zustimmung der Straßenbauverwaltung zulässig.  

1.6.2 Anlagen, welche gemäß LBO genehmigungsfrei sind, bedürfen ebenfalls der Ge-
nehmigung der Straßenbauverwaltung.  

1.7 Grünflächen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

1.7.1 Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Randeingrünung“ ist als Wiese 
anzulegen. (siehe auch 1.11 und 1.12)  

1.7.2 Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“ ist als Wiese 
anzulegen. (siehe auch 1.11 und 1.12) 

1.8 Flächen für die Wasserwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) 

In dem in der Planzeichnung als „Versickerungsmulde“ eingezeichneten Bereich ist 
die Versickerung zu gewährleisten.  
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1.9 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 (1) Nr. 21 und § 9 (1) Nr. 10 BauGB) 

Entsprechend dem Planeintrag ist die mit einem Leitungsrecht dargestellte Fläche 
mit einem Leitungsrecht zu Gunsten der Gemeinde zu belasten. Hochbauliche Anla-
gen sowie Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind nicht zulässig.  

1.10 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.10.1 Nebenwege, PKW-Stellplätze sowie unbelastete Lagerflächen sind unter Verwen-
dung offenporiger Beläge (wassergebundene Decke, Rasenpflaster, Schotterrasen) 
versickerungsfähig anzulegen. Auf Flächen für Transport, Umschlag, Verarbeitung 
und Lagerung wassergefährdender Stoffe sowie auf LKW-Stellplätzen ist durch 
technische Maßnahmen (z.B. Versiegelung) die dezentrale, unbehandelte Versicke-
rung zu unterbinden. 

1.10.2 Für Dacheindeckungen, Rinnen, Fallrohre und Verwahrungen etc. dürfen keine un-
beschichteten Metalle (Kupfer, Zink, Titanzink, Blei) verwendet werden. Beschich-
tete Metalle sind zugelassen. Untergeordnete Bauteile (z.B. Dachrinnen, Verwah-
rungen) dürfen aus den genannten Materialien bestehen.  

1.11 Anpflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB) 

1.11.1 Im Bereich der geplanten Linksabbiegespur sind auf öffentlicher Grünfläche gemäß 
Planeintrag fünf Laubbäume zu pflanzen. Der Standort kann bis zu 3 m vom Plan 
abweichen. Ggf. vorhandene Leitungstrassen sind zu beachten. Die Bäume sind 
dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.  

Pflanzqualität: Hochstamm, mind. 3xv mDB, Stammumfang mind. 18-20 cm. Arten 
gemäß Anhang I Pflanzliste. Abgehende Gehölze sind gleichwertig zu ersetzen und 
zu pflegen. Der Pflanzabstand untereinander beträgt ca. 15 m. Im Wurzelbereich 
der Bäume ist keine Versiegelung oder Schotterung zulässig. 

1.11.2 Auf der privaten Grünfläche im Westen des Plangebietes ist auf einer Gesamtfläche 
von 11.565 m² eine Fettwiese anzulegen. Dies erfolgt durch fachgerechte Ansaat 
einer gebietsheimischen Saatgutmischung für Fettwiesen aus dem Ursprungsgebiet 
17 (südliches Alpenvorland), Produktionsraum 8 mit zertifiziertem Herkunftsnach-
weis. Alternativ ist eine Mähgutübertragung von artenreichen Wiesen aus der Re-
gion zulässig.  

Die Wiese ist durch extensive Bewirtschaftung zu pflegen: Mahd 2-3x/Jahr, keine 
Düngung, keine Pflanzenschutzmittel. Abfuhr des Mähgutes. Der 1. Schnitt erfolgt 
zur Hauptblüte der bestandsbildenden Gräser ca. Mitte bis Ende Mai; der 2. Schnitt 
8-10 Wochen später bis spätestens 31.08. Ggf. kann Ende September bis Ende Ok-
tober ein dritter Schnitt erfolgen. 

1.12 Pflanzerhaltungen (§ 9 (1) Nr. 25b BauGB) 

1.12.1 Beidseits der L 280 sind insgesamt 12 Einzelbäume innerhalb des Plangebietes (Nr. 
A-5, A-6, B-1, C-6 bis C-19; s. Baumliste Anhang III und Bestandsplan des Umwelt-
berichts) als Bestandteile einer Baumallee durch fachgerechte Pflege dauerhaft zu 
erhalten. Der gesamte Trauf- und Wurzelbereich ist während der Bauphase fachge-
recht zu schützen und zu sichern. Die Lagerung von Materialien im Wurzelbereich 
(gesamter Traufbereich) sowie Abgrabungen sind nicht zulässig. Bei Abgang sind 
die Bäume gleichwertig mit gebietsheimischen, straßenraumtauglichen Bäumen zu 
ersetzen (Arten s. Pflanzliste, Anhang I).  
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1.12.2 Ebenfalls zu schützen sind die gerade außerhalb des Plangebietes stehenden und 
mit ihrem Kronen- und Wurzelbereich in das Plangebiet hineinragenden Bäume an 
der Heiligenberger Straße (Nr. A-9, B-10 bis B-14; s. Baumliste Anhang III). Die La-
gerung von Materialien im gesamten Wurzelbereich sowie Abgrabungen oder Auf-
schüttungen sind nicht zulässig. Bei Abgang der Bäume sind diese gleichwertig zu 
ersetzen (Arten s. Pflanzliste, Anhang I). 

1.13 Höhenlage der baulichen Anlagen (§ 9 (3) BauGB) 

Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) wird entsprechend der Planzeichnung durch 
Einschrieb in das Baufenster festgesetzt. Von den in der Planzeichnung festgesetzten 
Erdgeschossfußbodenhöhen darf nach unten und oben um max. +/- 0,50 m abgewi-
chen werden. Die zulässige Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) ist bezogen auf Nor-
malnull (m. ü. NN). Als Erdgeschossfußbodenhöhe gilt die Oberkante des Rohfußbo-
dens.  
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 
358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2019 
(GBl. S. 313) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

 

2.1 Dach- und Fassadengestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Wellfaserzement, Dachpappe und glänzende oder reflektierende Materialien sind im 
gesamten Gebiet nicht zulässig. Ausgenommen hiervon sind Anlagen, die der sola-
ren Energiegewinnung dienen (Photovoltaik, Solartherme), und Fensterflächen.  

2.1.2 Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen (Photovoltaik, Solarthermie), 
sind ausschließlich am Hauptgebäude, sowie an Garagen, Carports und Nebenge-
bäuden zulässig. Abweichend hiervon sind PV-Anlagen auch über Stellplatzanlagen 
zulässig.  

2.2 Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)  

2.2.1 Werbeanlagen an Gebäuden sind nur bis zu einer Länge von 2/3 der entsprechen-
den Gebäudelänge zulässig. Werbeanlagen dürfen die realisierte Traufhöhe des 
Gebäudes nicht überragen. Die Traufhöhe ist definiert durch den Schnittpunkt Au-
ßenkante Außenwand / Oberkante Dachhaut. Falls es mehrere Schnittpunkte gibt, 
ist der niedrigste Schnittpunkt maßgebend.  

2.2.2 Die zulässige Größe der Werbeanlage richtet sich nach der entsprechenden Fassa-
dengröße, an der die Werbeanlage angebracht wird: 

▪ Bis zu einer Fassadenfläche von 100 m² ist eine Werbeanlage mit einer Größe 
bis zu 10 m² zulässig, 

▪ ab einer Fassadenfläche von 100 m² darf die Größe der Werbeanlage 10 % der 
Fassadenfläche nicht überschreiten.  

2.2.3 Freistehende Werbeanlagen sind nur bis zu einer Höhe von 10,0 m über Gelände 
zulässig und dürfen hinsichtlich der Fläche nicht größer als 10,26 m² sein.  

2.2.4 Werbeanlagen mit Leuchtfarben (z. B. Neonfarben, fluoreszierende Farben, UV-Far-
ben oder Schwarzlicht) sind ausgeschlossen. 

2.2.5 Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht und Booster (z. 
B. Lichtwerbung am Himmel) sind ausgeschlossen. 

2.2.6 Werbeanlagen sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig. 

Hinweis: 

Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der 
Ortsdurchfahrt sind Werbeanlagen nach § 22 Abs. 5 StrG BW straßenrechtlich zu 
beurteilen. Werbeanlagen jeglicher Art dürfen bis zu 40 m zum nächstgelegenen, 
befestigten Fahrbahnrand an Landesstraßen nur mit Zustimmung der Straßenbau-
verwaltung errichtet werden.  
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2.3 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.3.1 Die unversiegelten Grundstücksflächen, die nicht als Arbeits- und Lagerflächen die-
nen, sind als Vegetations- und Grünflächen anzulegen und zu unterhalten.  

Hinweise: 

Bei Gehölzpflanzungen sind gebietsheimische Arten zu bevorzugen, auf die Pflan-
zung von Nadelgehölzen, insb. Thuja sollte verzichtet werden. Artenreiche Wiesen-
einsaaten sind gegenüber Zierrasen zu bevorzugen.  

Flächenabdeckungen mit Schotter/ Kies zur Gestaltung der Gartenflächen (z.B. so-
genannte Schottergärten) sind gemäß § 21a (2) NatSchG nicht zulässig. 

2.3.2 Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft ge-
genüber dem Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen und 
gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen.  

2.4 Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.4.1 Einfriedungen aus Stacheldraht sind nicht zulässig.  

2.4.2 In Sichtdreiecken dürfen Einfriedungen eine Höhe von 0,80 m nicht überschreiten. 

2.5 Sichtdreiecke 

Die im zeichnerischen Teil dargestellten Sichtflächen (Sichtdreiecke) müssen aus 
Gründen der Verkehrssicherheit zwischen 0,8 und 2,5 m Höhe von ständigen Sicht-
hindernissen und sichtbehinderndem Bewuchs freigehalten werden. Bäume, Licht-
masten u.ä. sind innerhalb der Sichtflächen möglich, wenn sie die Sicht der Warte-
pflichtigen nicht beeinträchtigen. 
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3 HINWEISE 

3.1 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder 
Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmal-
schutzbehörde (07071/ 757-2429) oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische 
Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde 
(Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum 
Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhal-
ten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einver-
standen ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hinge-
wiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumin-
dest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen 
sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 

3.2 Landwirtschaftliche Emissionen 

Das Bebauungsplangebiet grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen an. Daher kann 
es auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung zu Emissionen wie Gerüche, Stäube 
oder Geräuschen kommen, diese sind als ortsüblich hinzunehmen.  

3.3 Straßenbeleuchtung auf privaten Grundstücken 

Die Gemeinde sieht auf Grundlage von § 126 (1) BauGB vor, die Straßenbeleuch-
tung auf den privaten Grundstücken unterzubringen. Diese sollen auf Höhe der zu-
lässigen Einfriedungen in einem Abstand von bis zu 0,50 m zur Straßenkante aufge-
stellt werden.  

Die Gemeinde hat Schäden, die dem Eigentümer durch das Anbringen oder das 
Entfernen der Beleuchtungsanlagen entstehen, zu beseitigen. 

3.4 Dachbegrünung  

Empfehlung: Extensive Dachbegrünung auf Dächern mit einer Neigung <10° mit ei-
ner Substratstärke von mindestens 10 cm Stärke.  

3.5 Beachtung von Vogelbrutzeit im Baustellenbetrieb 

Rodungen von Gehölzen sowie das Freiräumen der Baufelder im Vorfeld von Er-
schließungs- und Bauarbeiten sind ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit, also 
vom 01. Oktober bis zum 28./29. Februar, auszuführen. In zwingenden Ausnahme-
fällen kann von der vorgegebenen Frist abgewichen werden, wenn durch eine fach-
kundige Begutachtung sichergestellt wird, dass kein Gelege betroffen ist. Falls eine 
Betroffenheit festgestellt wird, sind entsprechende Ersatznistmöglichkeiten bzw. 
Quartiere zu schaffen.  

3.6 Bauliche Vermeidung von Transparenzsituationen und von großflächig spie-
gelnden Glasscheiben 

Bauliche Vermeidung von Transparenzsituationen, bei denen Vögel durch Glas-
scheiben hindurch attraktive Ziele sehen können und beim Anflugversuch mit den 
Scheiben kollidieren (z.B. gläserne Verbindungsgänge, „über-Eck"-Situationen mit 
Durchsicht, Schallschutzwände, Glaspavillons). Bauliche Vermeidung von großflä-
chig spiegelnden Glasscheiben. Sofern solche Flächen baulich nicht vermieden wer-
den können, sind spiegelungsarme Scheiben, insbesondere aber eine geeignete 
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Strukturierung der Scheiben zur Risikoreduzierung geeignet. Siehe Informationsbro-
schüre der Schweizer Vogelwarte Sempach für detaillierte Informationen 
(http://www.vogelglas.info/). (Schweizer Vogelwarte/ Schmid, H., Doppler, W., Hey-
nen, D. & Rössler, M. (2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 2. Über-
arbeitete Auflage. Sempach.). Dort sind u. a. folgende Punkte zur Minderung von 
Spiegelungs- oder Transparenzsituationen genannt:  

• geripptes, geriffeltes, mattiertes, sandgestrahltes, geätztes, eingefärbtes, be- 
 drucktes Glas (Punktraster, Bedeckung mind. 25%) 

• möglichst reflexionsarmes Glas (Reflexionsgrad max. 15%) 

• Milchglas, Kathedralglas, Glasbausteine, Stegplatten 

• andere undurchsichtige Materialien 

• mit Sprossen unterteilte Fenster, Oberlichter statt seitliche Fenster 
• Glasflächen neigen statt im rechten Winkel anbringen 

3.7 Artenschutz 

Gemäß § 41a Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz der Insektenvielfalt sind neu zu er-
richtende Beleuchtungen technisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmit-
teln zu versehen und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild lebender Arten 
vor nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind. 

Für die Außenbeleuchtung sind dazu insektenschonende LED-Leuchten oder Lam-
pen gleicher Funktionserfüllung mit einer Farbtemperatur von maximal 3.000 Kelvin 
zu verwenden. Der Lichtpunkt befindet sich im Gehäuse, der Lichtstrahl ist zielge-
richtet nach unten auf die Plätze, Verkehrsflächen oder Wege auszurichten. Streu-
licht ist zu vermeiden. Die Beleuchtungsintensität ist im Zeitraum zwischen 23:00 
Uhr und 5:00 Uhr, z.B. durch Bewegungsmelder oder Abschalten von Lampen, zu 
reduzieren. 

3.8 Geotechnik 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodäten 
im Verbreitungsbereich von Sedimenten der Kißlegg-Subformation. Mit lokalen Auf-
füllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet 
sind, ist zu rechnen. 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen 
(bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu 
rechnen. 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geolo-
gischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 
Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren wird auf das Geotop-Kataster des LGRB, welches im Internet unter 
der Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver 
Geotop-Kataster) abgerufen werden kann. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl 
und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensiche-
rung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 
bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope
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3.9 Bodenschutz  

Allgemeine Bestimmungen 

▪ Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abge-
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä-
chen ist nicht zulässig. 

▪ Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

▪ Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

▪ Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die 
Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

▪ Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestal-
ten. 

▪ Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- 
bzw. Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

▪ Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden.  

▪ Für das Plangebiet sind keine Eintragungen im Bodenschutz- und Altlastenka-
taster vorhanden. Sollte bei den Bau- oder Erschließungsmaßnahmen dennoch 
sensorisch auffälliger Erdaushub angetroffen werden (z.B. Geruch nach Mine-
ralöl o.Ä., Verfärbungen oder Fremdkörper) ist unverzüglich das Landratsamt 
Sigmaringen, Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz, zu informieren. 
 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

▪ Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

▪ Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m 
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet 
ist. 

▪ Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auf-
lockerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versicke-
rung von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

▪ Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen 
und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten.  
 

Schutz des Oberbodens 

Fachgerechter Abtrag und Wiederverwendung von Oberboden im Plangebiet bzw. in 
möglichst unmittelbarer Umgebung. Lagerung von Oberboden in Mieten von höchs-
tens 2 m Höhe, bei Lagerung länger als 3 Monate ist eine fachgerechte Zwischenbe-
grünung einzusäen. Das Merkblatt des Landratsamtes Sigmaringen „Bodenschutz bei 
Bauarbeiten" ist anzuwenden. 
 



Gemeinde Ostrach Stand: 21.11.2022 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  
„GE Weidenhalden II“  Fassung: Satzung 
 gem. § 10 (1) BauGB 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Seite 12 von 18 

 

 

Bodenschutzkonzept 
Gemäß § 2 (3) Landesbodenschutzgesetz Baden-Württemberg ist bei Vorhaben von 
mehr als 0,5 Hektar, bei denen z.B. durch Abgrabungen, Aufschüttungen, Auffüllun-
gen, Teil- oder Vollversiegelungen auf natürliche Böden eingewirkt wird, durch den 
Vorhabenträger für die Planung und Ausführung des Vorhabens ein Bodenschutz-
konzept zu erstellen.  

Bei Vorhaben auf einer Fläche von mehr als 1,0 Hektar kann der Vorhabensträger 
zur Bestellung einer fachkundigen bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) verpflich-
tet werden, welche die Ausführung des Vorhabens überwacht. 

Informationen über die Anforderungen an das Bodenschutzkonzept sowie das Auf-
gabenspektrum der BBB sind der DIN 19639 zu entnehmen. 

Erdmassenausgleich 

Die Möglichkeit eines Erdmassenausgleichs ist zu prüfen, um sicherzustellen, dass 
die vorliegenden Ober- und Unterböden möglichst effektiv wiederverwertet werden 
können. 

Sollte der anfallende Bodenaushub für Auffüllungen im Außenbereich vorgesehen 
sein, ist das Merkblatt „Erdauffüllungen/ Erdaufschüttungen im Außenbereich" zu 
beachten. Die entsprechenden Anträge zur Genehmigung der Auffüllung sind recht-
zeitig beim Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz ein-
zureichen. Auch bei genehmigungsfreien Auffüllungen sind die rechtlichen und fach-
lichen Anforderungen zu beachten. 

3.10 Fachgerechter Umgang mit Gefahrenstoffen und Abfall 

Durch sachgerechten und vorsichtigen Umgang entsprechend den anerkannten Re-
geln der Technik mit Öl-, Schmier- und Treibstoffen sowie regelmäßige Wartung der 
Baumaschinen sind jegliche Beeinträchtigungen des Bodens und des Grundwas-
sers zu vermeiden. Die Auflagen und die Rechtsverordnung des Wasserschutzge-
bietes sind einzuhalten. Die Handhabung von Gefahrenstoffen und Abfall hat nach 
einschlägigen Fachnormen zu erfolgen. Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Ab-
bruchmaterial müssen getrennt gesammelt und einer Verwertung zugeführt werden.  

Bei der Verwertung von mineralischen Reststoffen sind die Anforderungen der Ver-
waltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall einge-
stuftem Bodenmaterial vom 14.03.2007 bzw. die vorläufigen Hinweise zum Einsatz 
von Baustoffrecyclingmaterial des damaligen Ministeriums für Umwelt und Verkehr 
Baden-Württemberg vom 13.04.2004 einzuhalten.  

Bei der Verwertung von humosem Bodenmaterial in der durchwurzelbaren Boden-
schicht oder als Oberboden ist die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) anzuwenden. 

3.11 Wasser und Abwasserbeseitigung 

Allgemeine Bestimmungen 

Durch sachgerechten und vorsichtigen Umgang entsprechend den anerkannten Re-
geln der Technik mit Öl-, Schmier- und Treibstoffen sowie regelmäßige Wartung der 
Baumaschinen sind jegliche Beeinträchtigungen des Bodens und des Grundwas-
sers zu vermeiden. Handhabung von Gefahrenstoffen und Abfall nach einschlägigen 
Fachnormen. Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen ge-
trennt gesammelt und einer Verwertung zugeführt werden. 
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Trinkwasserversorgung 

Die Trinkwasserversorgung kann durch den Anschluss an das örtliche Versorgungs-
netz erfolgen. 

Grundwasserschutz 

Sollte Grundwasser angetroffen werden, ist sofort der Fachbereich Umwelt und Ar-
beitsschutz des Landratsamtes Sigmaringen zu benachrichtigen.  

Wasserschutzgebiet 

Das Plangebiet liegt in einem Teilbereich der öffentlichen Straßenverkehrsfläche in-
nerhalb der Schutzzone IIIB des rechtskräftig abgegrenzten Wasserschutzgebietes 
Jettkofen (LUBW-Nr. 437 052). Auf die Bestimmungen der Rechtsverordnungen zu 
den Wasserschutzgebieten wird verwiesen. 

  

Luftbild mit Darstellung des Wasserschutzgebiets Jettkofen (LUBW-Nr. 437 052), Quelle: LUBW 2022 

Grundstücksentwässerung / Kommunales Abwasser 

Alle häuslichen Abwässer sind in die öffentliche Kanalisation der Gemeinde Ostrach 
abzuleiten. 

Für die Beseitigung von Niederschlagswasser von befestigten und unbefestigten 
Flächen ist § 55 (2) Wasserhaushaltsgesetz (Handhabung von Niederschlagswas-
ser) sowie § 46 Wassergesetz für Baden-Württemberg (Abwasserbeseitigungs-
pflicht) zu beachten. Hierbei sind die Verordnung des Ministeriums für Umwelt über 
die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser vom 22.03.1999, die Arbeits-
hilfen der LUBW „für den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten“, das 
Merkblatt der DWA-A-138 sowie der Leitfaden zur naturverträglichen Regenwasser-
bewirtschaftung des Umweltministeriums anzuwenden. Fehlanschlüsse an die Re-
tentionsanlage sind zu vermeiden. Die Entwässerungsanlagen sind nach den 
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allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen und bedürfen der Abnahme 
durch die Gemeinde Ostrach. Regenwassernutzungsanlagen sind nach § 13 Trink-
wasserverordnung dem Gesundheitsamt schriftlich anzuzeigen. Die Vorgaben des 
Merkblatts DWA-M 153 sind einzuhalten. 

Die Weiterverwendung von Regenwasser oder dessen Rückführung in den natürli-
chen Wasserkreislauf ist anzustreben. Möglichkeiten zur Reduzierung der Abfluss-
mengen auf den Grundstücken sind die Rückhaltung und Versickerung vor Ort. Ge-
eignete Maßnahmen sind u. a. auch Zisternen zur Brauchwassernutzung und Gar-
tenbewässerung sowie dezentrale Retentionsmulden auf den Baugrundstücken.   

Der Landesstraße sowie ihren Entwässerungseinrichtungen darf vom gesamten 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes einschließlich der Erschließungsstraßen 
kein Oberflächenwasser zugeführt werden. 

Auf die RAS-Ew Ausgabe 2005 (Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Entwäs-
serung) wird hingewiesen. 

Gewerbliches Abwasser 

Jedes gewerbliche Bauvorhaben ist dem Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich 
Umwelt und Arbeitsschutz, zur Stellungnahme vorzulegen. 

Flächen, auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, sowie Flä-
chen, auf denen stärkere Ablagerungen durch Immissionen zu erwarten sind, müs-
sen wegen deren Schmutzfrachten und aus Vorsorgegründen an die Sammelkläran-
lagen angeschlossen werden. 

Bei der Lagerung, Abfüllung, Verwendung, Herstellung, Behandlung und dem Um-
schlagen von gasförmigen, flüssigen und festen wassergefährdenden Stoffen und 
Gemischen müssen die Anforderungen, die sich aus der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) ergeben, eingehalten werden. 

Für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 62 WHG (z. B. Heizöl, 
Diesel etc.) ist die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen - AwSV- vom 18.04.2017 in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. 

Bestehende Drainage-Teilsickerung  

Auf dem Flurstück 875 befindet sich westlich des Bestandsgebäudes eine Drainage-
Teilsickerung, die im Zuge des geplanten Bauvorhabens verlegt wird.  

3.12 Ver- und Entsorgungsleitungen 

Anpassungsarbeiten, Verlegen von Ver- und Entsorgungsleitungen oder sonstige 
Veränderungen im Bereich des Straßenkörpers dürfen nur mit besonderer Erlaubnis 
und nach den näheren Angaben der Straßenbauverwaltung bzw. nur auf gesonder-
ten Antrag nach Abschluss einer entsprechenden vertraglichen Regelung mit dem 
Regierungspräsidium vorgenommen werden. 

3.13 Wärmepumpen 

Um Nachbarschaftsbeschwerden vorzubeugen, ist beim Einbau von Wärmepum-
pen, Mini-Blockkraftwerken, Klimaanlagen und Ähnlichem der „Leitfaden für die Ver-
besserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten" der Bund/Länder-Ar-
beitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) zu beachten. Der Leitfaden ist unter 
folgendem Link abrufbar:  

https://www.lal-immissionssclwJz.de/documents/leitfaden1503575952.pdf. 

https://www.lal-immissionssclwjz.de/documents/leitfaden1503575952.pdf
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ANHANG – PFLANZ- UND BAUMLISTE EMPFEHLUNGEN 

Anhang I: Pflanzliste 

Minimierungsmaßnahme M7 (Pflanzung von Einzelbäumen)  

Pflanzqualität: Hochstamm, mind. 3xv mDB, StU 18-20 cm.  

 

Acer platanoides Spitz-Ahorn (bevorzugt, da vorhandener Allee-

baum) 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn(bevorzugt, da vorhandener Allee-

baum) 

Quercus robur Stiel-Eiche 

Tilia cordata Winterlinde (bevorzugt, da vorhandener Allee-

baum 

Tilia tomentosa Silberlinde (klimaresistente Alternative zu 

Tilia cordata) 

 

Anhang III: Baumliste  

 



Gemeinde Ostrach Stand: 21.11.2022 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  
„GE Weidenhalden II“  Fassung: Satzung 
 gem. § 10 (1) BauGB 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Seite 18 von 18 

 

 

 

 





 



 

  
  
  

  

  
  

  

  

  

  
  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



 

  
  

  

  

  

  

  
  
  
  

 



 



 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BESTAND

Nutzung Fläche (m²)

Verkehrsflächen (vollversiegelt) 2.175

Gewerbeflächen (überbau- und versiegelbare Flächen) 864

Schotterflächen (teilversiegelt) 1.020

Summe 4.059

PLANUNG

Nutzung Fläche (m²)

überbau- und versiegelbare Gewerbeflächen (100% d. Grundfläche) 14.635

Verkehrsflächen (vollversiegelt) 2.725

Summe 17.360

Anrechenbare Neuversiegelung (Planung - Bestand) 13.301
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ERWEITERUNG GEWERBEFLÄCHEN

Flurstück aktuelle Nutzung
Klassen-

zeichen

Fläche 

(m²) 
zukünftige Nutzung

NB AW FP NV

Wertstufe 

(Gesamt- 

bewertung)

ÖP 

(Gesamt-

bew. x 4)

ÖP x A 

[m²] NB AW FP NV

Wertstufe 

(Gesamt- 

bewertung)

ÖP 

(Gesamt-

bew. x 4)

ÖP x A 

[m²] ÖP/m²

ÖP x A 

[m²]

4.660 GE versiegelbare Grundfläche 2 2 3 * 2,333 9,333 43.493 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -9,333 -43.493

2.570 Grünflächen 2 2 3 * 2,333 9,333 23.987 2 2 3 * 2,333 9,333 23.987 0,000 0

2.495 GE versiegelbare Grundfläche 3 2 3 * 2,667 10,667 26.613 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -10,667 -26.613

2.160 Grünflächen 3 2 3 * 2,667 10,667 23.040 3 2 3 * 2,667 10,667 23.040 0,000 0

teilversiegelte Fläche 

(Schotter)
945 GE versiegelbare Grundfläche 0 1 0 * 0,333 1,333 1.260 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -1,333 -1.260

5.695 GE versiegelbare Grundfläche 3 3 3 * 3,000 12,000 68.340 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -12,000 -68.340

6.835 Grünflächen 3 3 3 * 3,000 12,000 82.020 3 3 3 * 3,000 12,000 82.020 0,000 0

670 GE versiegelbare Grundfläche 0 0 0 * 0,000 0,000 0 0 0 0 * 0,000 0,000 0 0,000 0

110 Grünflächen 0 0 0 * 0,000 0,000 0 2 2 2 * 2,000 8,000 880 8,000 880

170 GE versiegelbare Grundfläche 3 3 3 * 3,000 12,000 2.040 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -12,000 -2.040

30 Grünflächen 3 3 3 * 3,000 12,000 360 2 2 2 * 2,000 8,000 240 -4,000 -120

1480/1
unversiegelte Fläche 

(Grünflächen)
- 625 Grünflächen 2 2 2 * 2,000 8,000 5.000 2 2 2 * 2,000 8,000 5.000 0,000 0

Summe 26.965 -140.987

Bewertungsklasse vor dem Eingriff Bewertungsklasse nach dem Eingriff
Kompensations-

bedarf in ÖP

versiegelbare 

Gewerbeflächen

nicht versiegelbare 

Gewerbeflächen

874
unversiegelte Fläche 

(Acker)

L4D, sL4D, 

41-60

875

unversiegelte Fläche 

(Acker) L4D, 

61-75

unversiegelte Fläche 

(Grünflächen)
876  (B-Plan 

"Weiden-

halden")

sL3Dg, 61-

75



 

STRASSENBEREICH

Flurstück aktuelle Nutzung
Klassen-

zeichen

Fläche 

(m²) 
zukünftige Nutzung

NB AW FP NV

Wertstufe 

(Gesamt- 

bewertung)

ÖP 

(Gesamt-

bew. x 4)

ÖP x A 

[m²] NB AW FP NV

Wertstufe 

(Gesamt- 

bewertung)

ÖP 

(Gesamt-

bew. x 4)

ÖP x A 

[m²] ÖP/m²

ÖP x A 

[m²]

versiegelbare 

Gewerbeflächen
88

vollversiegelte Flächen 

(Straßen)
0 0 0 * 0,000 0,000 0 0 0 0 * 0,000 0,000 0 0,000 0

nicht versiegelbare 

Gewerbeflächen
22

vollversiegelte Flächen 

(Straßen)
3 3 3 * 3,000 12,000 264 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -12,000 -264

1481/1 (B-

Plan "Weiden-

halden")

vollversiegelte Fläche 

(Straße)
- 660

vollversiegelte Flächen 

(Straßen)
0 0 0 * 0,000 0,000 0 0 0 0 * 0,000 0,000 0 0,000 0

vollversiegelte Fläche 

(Straße)
- 1.515

vollversiegelte Flächen 

(Straßen)
0 0 0 * 0,000 0,000 0 0 0 0 * 0,000 0,000 0 0,000 0

- 375
vollversiegelte Flächen 

(Straßen)
2 2 2 * 2,000 8,000 3.000 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -8,000 -3.000

- 1.130
unversiegelte Fläche 

(Verkehrsgrün)
2 2 2 * 2,000 8,000 9.040 2 2 2 * 2,000 8,000 9.040 0,000 0

teilversiegelte Fläche 

(Schotter)
- 75

vollversiegelte Flächen 

(Straßen)
0 1 0 * 0,333 1,333 100 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -1,333 -100

Summe 3.865 -3.364

ÖP Ökopunkte Bew ertungsklassen (Funktionserfüllung):

NB Natürliche Bodenfruchtbarkeit 0  keine (versiegelte Flächen)

AW Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 1  gering

FP Filter und Puffer für Schadstoffe 2  mittel 

NV Sonderstandort für naturnahe Vegetation 3  hoch

4  sehr hoch

* Die Bodenfunktion "Sonderstandort für naturnahe Vegetation" w ird nur bew ertet, w enn ein Extremstandort vorliegt (Bew ertungsklasse 4). In diesem Fall w ird der Boden ungeachtet der verbleibenden Bodenfunktionen in der Gesamtbew ertung in die 

Wertstufe 4 eingestuft.

Bewertungsklasse vor dem Eingriff Bewertungsklasse nach dem Eingriff

876  (B-Plan 

"Weiden-

halden")

sL3Dg, 61-

75

Kompensations-

bedarf in ÖP

unversiegelte Fläche 

(Verkehrsgrün)

1280/1, 1281, 

1480/1



 

 

BESTAND - ERWEITERUNG GEWERBEFLÄCHEN

Nr. Biotoptyp Fläche 

(m²)

Grund-

wert

Biotop-

wert

Bilanz-

wert

Planerischer Bestand Bebauungsplan "Weidenhalden" (2010)

41.20 A1: Heckengürtel 2.160 17 17 36.720

33.41 A2: extensive Wiese 10.370 13 13 134.810

45.30b

A3: Baumpflanzung (5Stk) auf mittelwertigem Biotoptyp 

(33.41). 

Zu erwartender Stammumfang nach 25 Jahren: 75cm

6 6 2.250

60.25 Grasweg 335 6 6 2.010

60.50 Kleine Grünfläche / Verkehrsgrün 5 4 4 20

60.21
versiegelbare Fläche (Gewerbefläche, 80 % der 

Grundstücksflächen)
776 1 1 776

60.50 nicht versiegelbare Fläche (20 % der Grundstücksflächen) 194 4 4 776

Realbestand

35.64 Grasreiche Ruderalvegetation 1.515 11 11 16.665

21.24 / 

35.60

Anthropogene Erdhalde / 

Pionier- und Ruderalvegetation
2.120 11 11 23.320

37.11 Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation 8.255 4 4 33.020

60.23 Wassergebundenem Belag 945 2 2 1.890

60.25 Grasweg 285 6 6 1.710

60.50 Kleine Grünfläche / Verkehrsgrün 5 4 4 20

Summe 26.965 253.987

BESTAND - STRASSENBEREICH

Nr. Biotoptyp Fläche 

(m²)

Grund-

wert

Biotop-

wert

Bilanz-

wert

Planerischer Bestand Bebauungsplan "Weidenhalden" (2010)

60.25 Grasweg 245 6 6 1.470

60.50 Kleine Grünfläche / Verkehrsgrün 615 4 4 2.460

60.21 Vollversiegelte Fläche (Wirtschaftsweg) 660 1 1 660

60.21
versiegelbare Fläche (Gewerbefläche, 80 % der 

Grundstücksflächen)
88 1 1 88

60.50 nicht versiegelbare Fläche (20 % der Grundstücksflächen) 22 4 4 88

Realbestand

45.10a
Baumreihen auf geringwertigem Biotoptyp (21 Stück, jeweiliger 

Stammumfang x 8 Ökopunkte)
8 8 23.122

60.21 Vollversiegelte Fläche (Straße) 1.515 1 1 1.515

60.23 Wassergebundenem Belag 75 2 2 150

60.50 Kleine Grünfläche / Verkehrsgrün 645 4 4 2.580

Summe 3.865 32.133

Gewerbeflächen, GRZ 0,8, Fläche gesamt 970 m²

Gewerbeflächen, GRZ 0,8, Fläche 110 m²



 

 

PLANUNG - ERWEITERUNG GEWERBEFLÄCHEN

Nr. Biotoptyp Fläche 

(m²)

Bilanz-

wert

33.41 M8: Fettwiese mittlerer Standorte 11.565 150.345

60.50 Kleine Grünfläche 765 3.060

60.21 Vollversiegelte Fläche (100 % der Gewerbeflächen) 14.635 14.635

Summe 26.965 168.040

PLANUNG - STRASSENBEREICH

Nr. Biotoptyp Fläche 

(m²)

Bilanz-

wert

60.21 Vollversiegelte Fläche (Straße) 2.725 2.725

60.50 Öffentliche Grünfläche / Verkehrsgrün 1.140 4.560

45.10a

Erhalt von Bäumen: Baumreihen auf geringwertigem Biotoptyp 

(Nr. A5, A6, B1, C8-C19, jeweiliger Stammumfang x 8 

Ökopunkte)

15.859

45.10a
M7: Baumpflanzung (5Stk.) auf geringwertigem Biotoptyp 

(60.50), prognostizierter Stammumfang nach 25 Jahren: 75 cm
3.000

Summe 3.865 26.144

-85.947

-5.989

Bilanz Differenz Erweiterung Gewerbeflächen (Planung - Bestand)

Bilanz Differenz Straßenbereich (Planung - Bestand)

8

Biotopwert

8

1

4

4

1

13

Biotopwert



 



 

 

Raum-

einheit

Wirkzone Beeinträchtigter 

Wirkraum [m²]

Bedeutung 

der Raum-

einheit

Erheblich- 

keitsfaktor

Wahrneh-

mungs- 

koeffizient

Kompensa-

tions-

flächenfaktor

Kompensations- 

umfang [ÖP]

I            527.000   2,00 0,40 0,10 0,10              4.216   

II            689.000   2,00 0,40 0,05 0,10              2.756   

I              11.000   4,00 0,40 0,10 0,10                 176   

II         1.035.000   4,00 0,40 0,05 0,10              8.280   

Summe         2.262.000   Summe            15.428   

Ostrach-

aue



 

 

 

27.322

123

224.270

Ausgleichsbedarf Pflanzen / Biotope / Biologische Vielfalt -85.947

-15.428Ausgleichsbedarf Landschaftsbild

ERWEITERUNG GEWERBEFLÄCHEN Ökopunkte

Ausgleichsbedarf Boden -140.987

Ausgleichsbedarf Pflanzen / Biotope / Biologische Vielfalt -5.989

Ausgleichsbedarf Landschaftsbild 0

STRASSENBEREICH

Ausgleichsbedarf Boden -3.364

Zuordnung Ökokonto-Maßnahme Gemeinde Ostrach: 

"Verkürzung und Erneuerung Durchlass; Rückbau d. Feuerwehr-Staubauwerkes"
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(Aktenzeichen 436.02.044)

AUSGLEICH

GESAMT 0
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1 Aufgabenstellung

Es ist die Aufstellung des Bebauungsplans „Weidenhalden II“ in Ostrach ge-
plant. Innerhalb des Geltungsbereiches1 soll ein Gewerbegebiet ausgewiesen
werden. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine schalltechnische
Untersuchung durchzuführen. Es werden Geräuschkontingente auf Basis der
DIN 456912 für das Plangebiet ermittelt. Südlich der L 280 werden rund 2,8 ha
Erweiterungsfläche für künftige Entwicklungen vorgehalten. Diese Fläche wird
in den Berechnungen bereits berücksichtigt.

Die Geräuschkontingentierung stellt eine Möglichkeit dar, bereits in der Bau-
leitplanung die Entwicklung eines Gebietes unter Lärmgesichtspunkten zu steu-
ern. Dadurch kann die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm3, unter
Berücksichtigung aller einwirkenden gewerblichen Schallimmissionen, sicher-
gestellt werden. Die Geräuschkontingentierung erfolgt unter pauschaler Be-
rücksichtigung von bereits bestehenden Gewerbebetrieben und möglichen zu-
künftigen gewerblichen Belastungen.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte:

o Erstellen eines Rechenmodells,

o Ermittlung der zulässigen Schallabstrahlung von den Parzellen des Bebau-
ungsplangebiets sowie die Festsetzung von Lärmkontingenten auf Basis der
DIN 45691,

o Darstellung der Situation in Form von Lärmkarten,

o Textfassung und Beschreibung der Ergebnisse.

1 Bebauungsplan „Weidenhalden II“, Maßstab 1:1.500, Fahle Stadtplaner Partnerschaft mbB,
Freiburg, Stand 22.01.2021.

2 DIN 45691 Geräuschkontingentierung. Dezember 2006.

3 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-gesetz (Technische

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.
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2 Unterlagen

2.1 Projektbezogene Unterlagen

Folgende Unterlagen wurden zur Erstellung dieses Berichts herangezogen:

o Bebauungsplan „Weidenhalden II“, Maßstab 1:1.500, Fahle Stadtplaner
Partnerschaft mbB, Freiburg, Stand 22.01.2021.

o Flächennutzungsplan 2020 (Auszug), Maßstab 1:3.000, Geografisches-In-
formations-System (GIS) des Landratsamtes Sigmaringen, Auszug vom
02.03.2021.

o Bebauungsplan „1. Erweiterung Heiligenberger Straße“, Maßstab 1: 500,
Gemeinde Ostrach, Stand: 14.07.2014.

o Bebauungsplan „GE Weidenhalden“, Maßstab 1: 500, Gemeinde Ostrach,
Stand: 21.01.2010.

o Bebauungsplan „Torfwerk“, Gemeinde Ostrach, Planstand: 05.12.2011.

o Bebauungsplan „Eichbühl“, Maßstab 1:500, Gemeinde Ostrach, Stand:
12.03.1992.

o Bebauungsplan „Rechts der Heiligenberger Straße“, Maßstab 1:500, Ge-
meinde Ostrach, Stand: 26.09.2002.

o Aufstellungsbeschluss („Weidenhalden II“) mit Abgrenzung des Geltungs-
bereichs „2. Erweiterung Heiligenberger Straße“, Maßstab 1:500,
fsp.stadtplanung, Freiburg, Stand 18.03.2019.

2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke

o DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren;
Schalltechnische Orientierung für städtebauliche Planung. 1987.

o DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise
für die Planung. 2002.

o DIN 45691 Geräuschkontingentierung. 2006.

o Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26.
August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Bekannt-
machung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft
getreten am 9. Juni 2017.
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3 Beurteilungsgrundlagen

Die Beurteilung der schalltechnischen Situation erfolgt im Bebauungsplanver-
fahren in der Regel anhand der DIN 180051,2 mit den darin genannten Orientie-
rungswerten.

Anforderungen der DIN 18005

Tabelle 1  Orientierungswerte der DIN 18005 (Gewerbe)

Gebietsnutzung Orientierungswert in dB(A)

tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr)

Kern-/Gewerbegebiet (MK / GE) 65 50

Dorf-/Mischgebiete (MD / MI) 60 45

Besondere Wohngebiete (WB) 60 40

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 40

Reine Wohngebiete (WR) 50 35

Nach der DIN 18005 sollen die Beurteilungspegel verschiedener Arten von
Schallquellen (Verkehrs-, Sport-, Gewerbe- und Freizeitlärm, etc.) jeweils für
sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und beurteilt werden. Diese
Betrachtungsweise lässt sich mit der verschiedenartigen Geräuschzusammen-
setzung und der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zur jeweiligen
Lärmquelle begründen.

1 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli

2002.
2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987.
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3.1 Gebietseinstufung und Schutzbedürftigkeit

Die Schutzbedürftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Festset-
zungen in den Bebauungsplänen.

Südwestlich angrenzend an das Bebauungsplangebiet befindet sich das Wohn-
gebäude „Heiligenberger Straße 78“ (siehe Abbildung 1, Immissionsort IO-01).
Nach Angaben seitens der Gemeindeverwaltung Ostrach ist für die Bebauung
die Schutzbedürftigkeit entsprechend der eines Mischgebietes (MI) zugrunde
zu legen.1 Nordöstlich des Plangebietes befindet sich Bebauung im Allgemeinen
Wohngebiet (WA)2 (siehe Abbildung 1, IO-04) sowie im Mischgebiet (MI)3. Im
Süden („1. Erweiterung Heiligenberger Straße“)4, und Osten („GE Weidenhal-
den“)5 grenzen Gewerbegebiete an das Plangebiet. Weiter östlich wurden
weitere Gewerbe- (GE) und Mischgebiete (MI) festgesetzt (siehe Abbildung 1,
IO-06 und IO-07)6.

Die rund 2,8 ha große Erweiterungsfläche, für die die rechtlichen
Voraussetzungen mit der Aufstellugn des Bebauungsplans „2. Erweiterung
Heiligenberger Straße“7 geschaffen werden sollen, befindet sich südlich des
Plangebiets „Weidenhalden II“ bzw. westlich angrenzend an den
Geltungsbereich „1. Erweiterung Heiligenberger Straße“.

1 Angaben seitens der Gemeindeverwaltung Ostrach, Besprechung vom 13.06.2019.

2 Bebauungsplan „Eichbühl“, Gemeinde Ostrach, Stand: 12.03.1992.

3 Bebauungsplan „Rechts der Heiligenberger Straße“, Maßstab 1:500, Gemeinde Ostrach,

Stand: 26.09.2002.

4 Bebauungsplan „1. Erweiterung Heiligenberger Straße“, Maßstab 1: 500, Gemeinde Ostrach,

Stand: 14.07.2014.

5 Bebauungsplan „GE Weidenhalden“, Maßstab 1: 500, Gemeinde Ostrach, Stand: 21.01.2010.

6 Bebauungsplan „Torfwerk“, Gemeinde Ostrach, Planstand: 05.12.2011.

7 Aufstellungsbeschluss („Weidenhalden II“) mit Abgrenzung des Geltungsbereichs „2. Erwei-

terung Heiligenberger Straße“, Maßstab 1:500, fsp.stadtplanung, Freiburg, Stand 18.03.2019.
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Abbildung 1 – Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches“ 1,2,3

1 Bebauungsplan „Weidenhalden II“, Gemeinde Ostrach, Stand: 22.01.2021.

2 Quelle Hintergrund: © OpenStreetMap-Mitwirkende Lizenz: CC-BY-SA 2.0

3 Flächennutzungsplan 2020 (Auszug), Maßstab 1:3.000, Geografisches-Informations-System

(GIS) des Landratsamtes Sigmaringen, Auszug vom 02.03.2021.

MI
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3.2 Beschreibung des Vorhabens

Der Geltungsbereich (siehe Abbildung 2) umfasst eine Fläche nördlich der Hei-
ligenberger Straße. Das Gebiet befindet sich teils im unbeplanten Außenbereich
entsprechend § 35 BauGB, teils innerhalb des Bebauungsplangebiets „GE Wei-
denhalden“. Innerhalb des Geltungsbereichs ist die Ausweisung eines Gewer-
begebiets (GE) vorgesehen.

Abbildung 2 – Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches“1

Gemäß der Vorgabe des Landratsamtes2 wird bei der Ermittlung der Kontin-
gente für das Plangebiet „Weidenhalden II“ die zukünftige Schallabstrahlung
aus dem Bebauungsplangebiet „GE 2. Erweiterung Heiligenberger Straße“3

(siehe Abbildung 2) mit berücksichtigt. Die Festsetzung von Kontingenten be-
schränken sich auf das Plangebiet „Weidenhalden II“. Die Festsetzung der Kon-
tingente für das Plangebiet „GE 2. Erweiterung Heiligenberger Straße“ erfolgt
im Zuge des Bebauungsplanverfahrens.

1 Bebauungsplan „Weidenhalden II“, Gemeinde Ostrach, Stand: 22.01.2021.

2 Besprechung vom 05.11.2020 mit Herrn Hosbach, Landratsamt Sigmaringen.

3 Aufstellungsbeschluss („Weidenhalden II“) mit Abgrenzung des Geltungsbereichs „2. Erwei-

terung Heiligenberger Straße“, Maßstab 1:500, fsp.stadtplanung, Freiburg, Stand 18.03.2019.

B-Plan „Weidenhalden II“

„GE 2. Erweiterung
Heiligenberger
Straße“
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4 Geräuschkontingentierung

Um einer Konfliktsituation zwischen Wohnen und Gewerbe bereits im Vorfeld
vorzubeugen und die Entwicklung des Gewerbe- bzw. Industriegebiets aus
schalltechnischen Gesichtspunkten zu steuern und zu gliedern, steht im Bebau-
ungsplanverfahren das Instrument der Geräuschkontingentierung zur Verfü-
gung.

Bei der Geräuschkontingentierung wird die maximal mögliche Schallabstrah-
lung der Flächen innerhalb des Plangebietes festgesetzt („Emissionskontin-
gente“). Die Emissionskontingente werden so bestimmt, dass die schalltechni-
schen Anforderungen an der benachbarten schutzbedürftigen Bebauung erfüllt
werden. Die Geräuschkontingente stellen gewissermaßen eine „Hilfsgröße“
dar, mit welcher der maximal zulässige Pegel von einzelnen Flächen innerhalb
des Plangebietes an der nächstgelegenen schutzbedürftigen Bebauung ermit-
telt werden kann. Anhand von sogenannten Zusatzkontingenten können die
Emissionen erhöht werden. In eine bestimmte Richtung (Sektor) dürfen dann
mehr Geräusche abgestrahlt werden.

Im Bebauungsplan werden die Geräuschkontingente mit der physikalischen
Einheit dB(A)/m2 festgesetzt. Der Wert drückt aus, wie viel Geräusche („Lärm“)
jede Parzelle je Quadratmeter Fläche erzeugen darf. Je größer die Fläche, desto
höher die Gesamt-Geräuschmenge. Dabei ist es sinnvoll den Flächen, die in der
Nähe der Wohnbebauung liegen, geringere Werte zuzuweisen, um dort weni-
ger störende Betriebe anzusiedeln. Die weiter entfernt liegenden Gebiete er-
halten höhere Kontingente.

Im Baugenehmigungsverfahren ist dann die Einhaltung der Vorgaben aus dem
Bebauungsplan nachzuweisen. Dabei kann die Abschirmung durch Gebäude
oder sonstigen Elementen für den Nachweis der zulässigen Teilpegel an der be-
nachbarten Bebauung berücksichtigt werden.
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4.1 Berücksichtigung der Vorbelastung

Bei der Vorbelastung Lvor,j handelt es sich um den Beurteilungspegel der Summe
aller auf den Immissionsort j einwirkenden Geräusche von bereits bestehenden
Betrieben und Anlagen außerhalb des Bebauungsplangebietes („vorhandene
Vorbelastung“) einschließlich der Immissionskontingente für noch nicht beste-
hende Betriebe und Anlagen außerhalb des Bebauungsplangebietes („planeri-
sche Vorbelastung“).

Die Geräuschvorbelastung durch die bestehenden Betriebe außerhalb der Be-
bauungsplangebiete „Weidenhalden II“ und „GE 2. Erweiterung Heiligenberger
Straße“ wird anhand eines pauschalen Ansatzes berücksichtigt. Die Kontingen-
tierung wird, in Anlehnung an das sog. Irrelevanz-Kriterium nach Nr. 3.2.1 der
TA Lärm, so ausgelegt, dass der Planwert durch die Immissionen der kontingen-
tierten Flächen - unter Mitführung der Flächen im Bebauungsplangebiet „GE 2.
Erweiterung Heiligenberger Straße“ - um mindestens 6 dB(A) unterschritten
wird.

4.2 Planwerte für die Kontingentierung

Durch die pauschale Betrachtung der gewerblichen Vorbelastung (Planwert =
Gesamtimmissionswert - 6 dB(A)) ergeben sich für die maßgeblichen Rechen-
punkte, abhängig von der jeweiligen Gebietsausweisung, folgende Planwerte
LPL für die Kontingentierung (siehe Tabelle 2):

Tabelle 2 - Planwerte LPL zur Kontingentierung gemäß DIN 45691

Immissionsort Gesamt-Immissionswert LGI Planwert LPL

tags / nachts
dB(A)

tags / nachts
dB(A)

IO-01 (MI) 60 / 45 54 / 39

IO-02 (MI) 60 / 45 54 / 39

IO-03 (MI) 60 / 45 54 / 39

IO-04 (WA) 55 / 40 49 / 34

IO-05 (MI) 60 / 45 54 / 39

IO-06 (MI) 60 / 45 54 / 39

IO-07 (MI) 60 / 45 54 / 39

Zur Erläuterung: der Gesamt-Immissionswert LGIwird aus der Summe aller ein-
wirkenden Geräusche von gewerblichen Betrieben und Anlagen gebildet und
beinhaltet auch Geräusche außerhalb des Plangebiets. Der LGI darf am Immissi-
onsort nicht überschritten werden und entspricht somit dem Beurteilungspegel
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am Immissionsort. Die Gesamtimmissionswerte sind in der Regel nicht höher
als die Immissionsrichtwerte der TA Lärm1.

Der Planwert LPl an einem Immissionsort ist der Wert, den der Beurteilungspe-
gel aller auf den Immissionsort einwirkenden Geräusche von Betrieben und An-
lagen im Untersuchungsgebiet zusammen an diesem nicht überschreiten darf.
Der Planwert entsteht durch Minderung des Gesamt-Immissionswerts auf-
grund der pauschalen Berücksichtigung der Vorbelastung durch gewerbliche
Schallquellen außerhalb des Plangebiets.

4.3 Kontingentierung des Plangebiets

Das Gebiet des Bebauungsplans „Weidenhalden II“ in Ostrach wurde in 3 Teil-
flächen (TF) unterteilt, zusätzlich wird die Fläche im zukünftigen Bebauungspl-
angebiet „GE 2. Erweiterung Heiligenberger Straße“ berücksichtigt. Für diese
wurden immissionsortabhängige, flächenbezogene Schallleistungspegel ermit-
telt (Emissionskontingente LEK). Die Ergebnisse für die Fläche im Bebauungspl-
angebiet „GE 2. Erweiterung Heiligenberger Straße“ werden nachrichtlich dar-
gestellt. Die Lage der Teilflächen kann der Abbildung 3 entnommen werden.
Die Koordinaten der Teilflächen sind in der Anlage A1 dokumentiert.

Die Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPlan 8.2 anhand
des Verfahrens der DIN 456912. Bei den Berechnungen sind nur die Pegelände-
rungen aufgrund des Abstandes zu berücksichtigen, die abschirmendeWirkung
von Hindernissen und Reflexionen, Boden- und Meteorologiedämpfung sowie
der Luftabsorption hingegen nicht.

1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-gesetz (Technische

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.

2 DIN 45691 Geräuschkontingentierung. Dezember 2006.
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Abbildung 3 – Lage der Kontingentierungsflächen1

Für die Teilflächen des Plangebiets wurden, unter Berücksichtigung der Vorbe-
lastung (pauschal sowie anhand der rechnerischen Berücksichtigung der Teil-
fläche TF4), die in der Tabelle 3 aufgeführten Geräuschkontingente bzw. Emis-
sionskontingente LEK ermittelt. Der Fläche im Bebauungsplangebiet „GE 2. Er-
weiterung Heiligenberger Straße“ (in Abbildung 3 schraffiert) werden flächen-
bezogene Schallleistungspegel von 61 dB(A) / m² tags und 49 dB(A) / m² nachts
zugrunde gelegt.

1 Bebauungsplan „Weidenhalden II“ Abgrenzung des Geltungsbereiches, Maßstab 1:1.500,
Fahle Stadtplaner Partnerschaft mbB, Freiburg, Stand 18.03.2019.
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Die zugehörigen anlagenbezogenen Schallleistungspegel, die sich aus der jewei-
ligen Flächengröße ergeben, sind in den Spalten 5 und 6 aufgeführt.

Tabelle 3 – Emissionskontingente LEK - Bebauungsplangebiet „Weidenhalden II“

Teilflächen Bezugsgröße
(gerundet)

Emissionskontingente
LEK

Anlagenbezogener Schall-
leistungspegel LWA je Fläche

m2 dB(A)/m2 dB(A)

tags nachts tags nachts

TF 1 12.136 56 41 96,8 81,8

TF 2 12.750 60 41 101,1 82,1

TF 3 634 62 39 90,0 67,0

TF 4 28.222 61 49 105,5 93,5

Durch die in der Tabelle 3 aufgeführten Emissionskontingente LEK werden die
Planwerte (vgl. Tabelle 2) für einige Immissionsorte nicht vollständig ausge-
nutzt. Aus diesemGrundwerden Richtungssektoren für die Immissionsorte ein-
geführt, in denen die Kontingente durch sogenannte Zusatzkontingente erhöht
werden können. Für Immissionsorte, die in dem entsprechenden Sektor liegen,
wird das Zusatzkontingent addiert.

Die Einführung von winkelabhängigen Richtungssektoren und die Vergabe von
Zusatzkontingenten sind im Folgenden dargestellt.

Zur Festlegung der Richtungssektoren wurde folgender Referenzpunkt gewählt
(Angabe in UTM-Koordinaten; Abbildung 4: roter Punkt):

Rechtswert: 32527650,0 / Hochwert: 5309925,0

Diskussion der Ergebnisse

Mit den zulässigen Kontingenten ist ein Nachtbetrieb auf den Teilflächen erfah-
rungsgemäß nur mit einem umfangreichen Schallschutzkonzept möglich. Lkw-
Verkehr nachts oder andere schallintensive Tätigkeiten im Freien sind voraus-
sichtlich auch nach Umsetzung eines Schallschutzkonzeptes nicht möglich. Die
maßgeblichen Immissionsorte sind die direkt westlich angrenzenden Wohnge-
bäude im Außenbereich. Abschirmende Bauwerke wie Schallschutzwände oder
Betriebsgebäude sollten so ausgerichtete sein, dass der Schallabstrahlung in
dieser Richtung entgegengewirkt wird.

Die Dimensionierung von Schallschutzmaßnahmen bzw. die Umsetzung eines
geeigneten Schallschutzkonzeptes erfolgt im Zuge des Genehmigungsverfah-
rens.
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Tabelle 4 – Zusatzkontingente für den jeweiligen Sektor

Sektor Winkel**) EK,zus,T*)

dB(A)

EK,zus,N*)

dB(A)Anfang ° Ende°

A > 50 230 12 10

B > 230 320 1 0

C > 320 0 1 1

D > 0 16 0 0

E > 16 50 7 5
*) EK,zus,T: Zusatzemissionskontingent tags; EK,zus,N: Zusatzemissionskontingent nachts
**) ausgehend von folgendem Winkelsystem: 0° - senkrecht; 90° - waagerecht

Abbildung 4 – Richtungssektoren für Zusatzkontingente1

Mit den angegebenen Kontingenten (Tabelle 3 und Tabelle 4) ergeben sich für
die ausgewählten Immissionsorte folgende Pegelwerte (siehe Tabelle 5).

1 Hintergrundkarte © www.geoportal-bw.de.

0°

90°

Richtungssektor
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Tabelle 5 – Beurteilungspegel Lr an den ausgewähltenmaßgeblichen Immission-
sorten durch die Kontingentierung einschließlich Zusatzkontingenten

Sektor Immissionsort
(Richtwert*) dB(A)
tags / nachts)

Beurteilungspegel tags / nachts
dB(A)

Planwert LPL Kontingente**)
Differenz (Planwert

- Kontingent)

B IO-01 (MI 60 / 45) 54 / 39 53,2 / 38,4 0,8 / 0,6

C IO-02 (MI 60 / 45) 54 / 39 53,6 / 38,5 0,4 / 0,5

D IO-03 (MI 60 / 45) 54 / 39 54,0 / 39,0 0,0 / 0,0

E IO-04 (WA 55 / 40) 49 / 34 48,8 / 33,1 0,2 / 0,9

E IO-05 (MI 60 / 45) 54 / 39 50,7 / 34,9 3,3 / 4,1

A IO-06 (MI 65 / 50) 54 / 39 52,8 / 37,7 0,8 / 0,8

A IO-07 (MI 65 / 50) 54 / 39 53,2 / 38,2 0,8 / 0,8
*) Richtwert gemäß TA Lärmbzw. Orientierungswert gemäß DIN 18005
**) Beurteilungspegel durch die Kontingente einschließlich Zusatzkontingente

Die Planwerte LPL für die maßgeblichen Immissionsorte werden durch die Emis-
sionskontingente einschließlich Zusatzkontingenten der Flächen im Bebauungs-
plangebiet „Weidenhalden II“ an allen Immissionsorten eingehalten.

Die Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 180051 bzw. die Immissions-
richtwerte der TA Lärm2 werden tags und nachts, unter pauschaler Berücksich-
tigung der Vorbelastung, an allen Immissionsorten eingehalten. Die Pegelver-
teilung bei gemeinsamer Betrachtung der Emissionskontingentemit Zusatzkon-
tingenten geht aus den Karten 1 und 2 im Anhang hervor.

Innerhalb des geplanten Gewerbegebiets gelten die Anforderungen der
TA Lärm, wodurch die Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch innerhalb der
Gewerbegebiete gewährleistet ist (z.B. für Büroräume oder falls Wohnen im
Gewerbegebiet nicht von vornherein ausgeschlossen wird bzw. in den umlie-
genden Gewerbeflächen gestattet ist).

1 DIN 18005 Beiblatt 1 - Schallschutz im Städtebau, Mai 1987

2 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-gesetz (Technische

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.
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Exkurs zur Anwendung bzw. Umsetzung der Kontingentierung

Sind beispielsweise auf einer kontingentierten Fläche oder auf einem Teil einer
kontingentierten Fläche Anlagen geplant, so sind zunächst die Beurteilungspe-
gel an den umliegenden Immissionsorten durch das festgesetzte Emissionskon-
tingent zuzüglich der Zusatzkontingente an den Immissionsorten im entspre-
chenden Sektor zu bestimmen. Die so erhaltenenWerte sind durch den Betrieb
der geplanten Anlage an der umliegenden Bebauung bzw. den Immissionsorten
einzuhalten.

Anschließend werden die Beurteilungspegel durch die geplante Anlage an den
umliegenden Immissionsorten ermittelt. Diese sind dann den Beurteilungspe-
geln durch das Emissionskontingent zuzüglich der Zusatzkontingente dieser Flä-
che gegenüberzustellen. Ist die Differenz positiv, so hält die Planung die zuläs-
sigen Werte ein. Ist die Differenz negativ, so ist die Planung bzw. sind Quellen
im Bestand aus akustischer Sicht zu optimieren bzw. Minderungsmaßnahmen
zu ergreifen.
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5 Vorschläge zur Festsetzung im Bebauungsplan

Innerhalb der Gewerbegebiete gelten die Anforderungen der TA Lärm,
wodurch die Einhaltung der Richtwerte auch innerhalb der Gewerbegebiete ge-
währleistet ist (z.B. für Büroräume oder falls Wohnen im Gewerbegebiet nicht
von vornherein ausgeschlossenwird, bzw. in den umliegenden Gewerbeflächen
gestattet ist).

Im Bebauungsplan müssen die Kontingente festgesetzt werden. Die Flächen
müssen in der Planzeichnung eindeutig bezeichnet sein. Der Formulierungsvor-
schlag (in Anlehnung an DIN 456911 Abs. 4.6 und A.2):

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der fol-
genden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder
tags (600 bis 2200 Uhr) noch nachts (2200 bis 600 Uhr) überschreiten.

Tabelle 6 – Emissionskontingente LEK

Teilflächen Bezugsgröße
(gerundet)

Emissionskontingente
LEK

Anlagenbezogener Schall-
leistungspegel LWA je Fläche

m2 dB(A)/m2 dB(A)

Tags nachts tags nachts

TF 1 12.136 56 41 96,8 81,8

TF 2 12.750 60 41 101,1 82,1

TF 3 634 62 39 90,0 67,0

Die Koordinaten (Angabe in Gauß-Krüger-Koordinaten) der Teilflächen sind:
(vgl. Anlage A1). Innerhalb der Richtungssektoren erhöhen sich die Emissions-
kontingente LEK um folgende Zusatzkontingente:

Tabelle 7 – Zusatzkontingente für den jeweiligen Sektor

Sektor Winkel**) EK,zus,T*)

dB(A)

EK,zus,N*)

dB(A)Anfang ° Ende°

A > 50 230 12 10

B > 230 320 1 0

C > 320 0 1 1

D > 0 16 0 0

E > 16 50 7 5
*) EK,zus,T: Zusatzemissionskontingent tags; EK,zus,N: Zusatzemissionskontingent nachts
**) ausgehend von folgendem Winkelsystem: 0° - senkrecht; 90° - waagerecht

1 DIN 45691 – Geräuschkontingentierung, Dezember 2006
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Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt in Bau-
und Genehmigungsverfahren nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in
den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j im Richtungssektor k LEk,i durch
LEK,i + LEK,zus.k zu ersetzen ist. Einem Vorhaben können auch mehrere Teilflächen
oder Teile von Teilflächen zuzuordnen sein. Die Summation erfolgt über die Im-
missionskontingente aller dieser Teilflächen und Teile von Teilflächen (Summa-
tion).

Einzelne Vorhaben sind auch dann zulässig, wenn der Beurteilungspegel Li,j den
Immissionsrichtwert um mindestens 15 dB(A) unterschreitet.

Für die Einwirkungsorte und schutzbedürftige Nutzungen innerhalb des Bebau-
ungsplangebietes sowie für die angrenzenden Gewerbegebiete gelten die An-
forderungen der TA Lärm entsprechend der festgelegten Gebietsausweisung.
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6 Zusammenfassung

Es ist die Aufstellung des Bebauungsplans „Weidenhalden II“ in Ostrach ge-
plant. Die schalltechnische Untersuchung kannwie folgt zusammengefasst wer-
den:

o Entsprechend der aktuellen Planung1 wurde das Bebauungsplangebiet in ins-
gesamt 3 Teilflächen aufgeteilt. Zusätzlich wurde in den Berechnungen das
Gewerbegebiet innerhalb des Bebauungsplangebietes „GE 2. Erweiterung
Heiligenberger Straße“ berücksichtigt. Für die jeweiligen Teilflächen wurden
Geräuschkontingente auf der Basis der DIN 456912 berechnet.

o Als Beurteilungsgrundlage wurden die Orientierungswerte der DIN 180053,4

und die Immissionsrichtwerte der TA Lärm5 entsprechend der jeweiligen Ge-
bietskategorie herangezogen.

o Für die zu kontingentierenden Flächen wurde die maximal mögliche
Schallabstrahlung ermittelt, die – unter pauschaler Berücksichtigung der
Vorbelastung – abgestrahlt werden darf (Planwerte). Es wurden zudem rich-
tungsabhängige (immissionsortbezogene) Zusatzkontingente bestimmt.

o Mit den ermittelten Geräuschkontingenten werden die zulässigen Planwerte
überall eingehalten.

o Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm bzw. die Orientierungswerte des Bei-
blatts 1 der DIN 18005 werden eingehalten.

1 Bebauungsplan „Weidenhalden II“ Abgrenzung des Geltungsbereiches, Maßstab 1:1.500,
Fahle Stadtplaner Partnerschaft mbB, Freiburg, Stand 18.03.2019.
2 DIN 45691 Geräuschkontingentierung. Dezember 2006.

3 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli

2002.
4 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987.
5 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-gesetz (Technische

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.
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7 Anhang

Liste der Koordinaten der Kontingentierungsflächen Anlage A1

Geräuschkontingentierung Anlage A2  A6

Lärmkarten

Pegelverteilung tags Karte 1

Pegelverteilung nachts Karte 2
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Anlage A1 - Koordinaten von Referenzpunkt und Kontingentsflächen

Referenzpunkte

(UTM-Koordinaten)

Rechtswert Hochwert

Referenzpunkt 32527650,0 5309925,0

Fläche TF 1

32527572,0 5310012,5

32527684,6 5310110,8

32527689,2 5310114,7

32527689,1 5310114,7

32527648,4 5310159,8

32527637,6 5310158,3

32527525,5 5310090,4

32527515,3 5310076,1

32527572,0 5310012,5

Fläche TF 2

32527584,9 5309899,9

32527636,4 5309942,0

32527572 5310012,5

32527515,3 5310076,1

32527472,8 5310016,7

32527472,7 5310011,4

32527568,5 5309903,0

32527574,9 5309908,7

Fläche TF 3

32527755,0 5310032,0

32527757,7 5310038,2

32527689,2 5310114,7

32527684,6 5310110,8
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Stellungnahme 

Bebauungsplan „Weidenhalden II“ in Ostrach 

1 Allgemeines und Aufgabenstellung 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahren „Weidenhalden II“ in Ostrach wurde 
eine schalltechnische Untersuchung1 erstellt, mit der die zulässigen Geräusch-
kontingente für das geplante Gewerbegebiet auf Basis der DIN 456912 ermit-
telt wurden. Die Erweiterungsfläche für das geplante Industriegebiet „2. Er-
weiterung Heiligenberger Straße“ südlich der L 280 (Heiligenberger Straße) 
wurde in den Berechnungen bereits berücksichtigt. 

Die Planung, die der Geräuschkontingentierung zugrunde liegt, wurde zwi-
schenzeitlich geändert. Insbesondere umfasst der Geltungsbereich eine Teil-
fläche mit der Zweckbestimmung „Ausgleichsfläche“ sowie eine kleinere Teil-
fläche im Südosten des Plangebietes. Dagegen entfällt die Teilfläche „TF 3“ 
der Kontingentierung, da die aktuelle Planung in diesem Bereich eine öffentli-
che Verkehrsfläche vorsieht. 

Mit der vorliegenden Untersuchung sind die Veränderungen der schalltechni-
schen Situation durch die aktuelle Planung3 einzuschätzen. 

  

                                                      
1 Schalltechnische Untersuchung 2569/1 - Bebauungsplan „Weidenhalden II“ in Ostrach, Hei-

ne + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik, Stuttgart, Stand 02.03.2021. 
2 DIN 45691 Geräuschkontingentierung. Dezember 2006. 

3 Bebauungsplan „Weidenhalden II“, Maßstab 1:1.500, Fahle Stadtplaner Partnerschaft mbB, 

Freiburg, Stand 30.03.2022. 
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2 Beschreibung der aktuellen Planung 

Der Geltungsbereich (siehe Abbildung 1) umfasst gewerblich genutzte Flächen 
nördlich der Heiligenberger Straße. Das Gebiet befindet sich teils im unbe-
planten Außenbereich entsprechend § 35 BauGB, teils innerhalb des Bebau-
ungsplangebiets „GE Weidenhalden“. Innerhalb des Geltungsbereichs ist die 
Ausweisung eines Gewerbegebiets (GE) vorgesehen.  

Abbildung 1 - Bebauungsplan „Weidenhalden“1 

 

Gegenüber der ursprünglichen Planung2 sind innerhalb des Geltungsbereichs 
nun eine Ausgleichsfläche sowie eine zusätzliche Teilfläche im Südosten vor-
gesehen.  

                                                      
1 Bebauungsplan „Weidenhalden II“, Maßstab 1:1.500, Fahle Stadtplaner Partnerschaft mbB, 

Freiburg, Stand 30.03.2022. 
2 Bebauungsplan „Weidenhalden II“, Abgrenzung des Geltungsbereiches, Maßstab 1:1.500, 

Fahle Stadtplaner Partnerschaft mbB, Freiburg, Stand 18.03.2019. 
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Die Lage der 2021 kontingentierte Flächen sowie die bisher vorgesehene Ab-
biegespur, die in der aktuellen Planung nicht mehr enthalten ist, geht aus der 
Abbildung 2 hervor. 

Abbildung 2 – Lage der Kontingentierungsflächen1 

 

  

                                                      
1 Bebauungsplan „Weidenhalden II“ Abgrenzung des Geltungsbereiches, Maßstab 1:1.500, 

Fahle Stadtplaner Partnerschaft mbB, Freiburg, Stand 18.03.2019. 
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3 Schalltechnische Auswirkungen der veränderten Planung 

Werden die ursprünglich festgesetzten Kontingente beibehalten, so sind auf-
grund der Nutzung von Teilbereichen der Teilflächen TF1 und TF 2 als Aus-
gleichsfläche geringere Beurteilungspegel an den umliegenden Immissionsor-
ten zu rechnen. 

Sofern die Ausgleichsfläche beibehalten wird, besteht aus schalltechnischer 
Sicht die Option, die für die Teilflächen TF1 bzw. TF2 vorgegebenen Emissi-
onskontingente auf die jeweils verbleibenden Bereiche der Teilfläche TF1 bzw. 
TF2 zu übertragen. 

Die Teilfläche TF4, für das geplante Industriegebiet „2. Erweiterung Heiligen-
berger Straße“, südlich der Heiligenberger Straße“ ist von den Änderungen 
nicht betroffen. 

 

4 Fazit 

An der umliegenden Bebauung ist gegenüber der bestehenden Kontingentie-
rung keine höhere Geräuschbelastung zu erwarten. Eine Übertragung der 
Emissionskontingente aus dem Bereich der Ausgleichsfläche auf die verblie-
bene Teilfläche führt zu vergleichbaren Beurteilungspegeln. 

Da gegenüber der bestehenden Kontingentierung keine maßgeblichen Verän-
derungen der Pegelwerte zu erwarten sind, kann aus schalltechnischer Sicht 
auf eine Anpassung der bestehenden Geräuschkontingentierung verzichtet 
werden.  

Werden die festgesetzten Kontingente eingehalten, so können erhebliche Be-
einträchtigungen auf das Schutzgut Mensch ausgeschlossen werden. 
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Stuttgart, den 9. Mai 2022  

 

 

Fachlich Verantwortlicher Projektbearbeiter/in 

Dipl.-Geogr. Axel Jud 

 

Dipl.-Geogr. Christian Reutter 
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